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Außerhalb der Tagesordnung: 

Billigung von Niederschriften 

Der Ausschuss billigte die Niederschrift über den 

öffentlichen Teil der 75. Sitzung. 

*** 
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Tagesordnungspunkt 1: 

Gewalt gegen Kinder: Kinderschutz weiter-

entwickeln - Beratung stärken! 

Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 

CDU - Drs. 18/5640 

erste Beratung: 70. Plenarsitzung am 31.01.2020 

federführend: AfSGuG  

mitberatend gem. § 28 Abs. 4 i. V. m. § 39 Abs. 3 

Satz 1 GO LT: AfIuS 

zuletzt beraten: 75. Sitzung am 16.04.2020  

 

 

Anhörung der kommunalen Spitzenverbände 

Der Ausschuss behandelte diesen Tagesord-

nungspunkt in einem gemeinsamen Sitzungsteil 

mit dem Ausschuss für Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung. Darüber liegt eine gesonderte 

Niederschrift vor. 

*** 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/05501-06000/18-05640.pdf
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Tagesordnungspunkt 2: 

a) Einsatzort Zukunft - Maßnahmen der Struk-

turkommission zur Sicherstellung der Zu-

kunft des Brandschutzes in Niedersachsen 

Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion 

der CDU - Drs. 18/6167 

b) Einsatzort Zukunft - Niedersachsen stellt 

sich den Herausforderungen der Zukunft 

zur Sicherstellung des Brandschutzes 

Bericht der Strukturkommission - Drs. 18/3971 

c) Wald- und Flächenbrandschutz jetzt in Nie-

dersachsen ausbauen! 

Antrag der Fraktion der FDP - Drs. 18/3922 

d) Niedersachsen in Zeiten des Klimawandels 

schützen: Wald- und Moorbrandkonzept 

erarbeiten 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - 

Drs. 18/3933 

 

Zu a) direkt überwiesen am 02.04.2020 

AfIuS 

 zuletzt beraten: 76. Sitzung am 

22.04.2020 

Zu c) und d) erste Beratung: 53. Plenarsitzung am 

21.06.2019 

federführend: AfIuS  

mitberatend: AfELuV  

mitberatend gem. § 27 Abs. 4 Satz 1 

i. V. m. § 39 Abs. 3 Satz 1 GO LT: 

AfHuF 

zuletzt gemeinsam beraten: 57. Sit-

zung am 22.08.2019 

Anhörung 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spit-

zenverbände 

Schriftliche Stellungnahme: 

Vorlage 10 (zu Drs. 18/3922 und Drs. 18/3933) 

Vorlage 4 (zu Drs. 18/3971 und Drs. 18/6167) 

Anwesend: 

- Dr. Marco Trips (Präsident des Niedersächsi- 

  schen Städte- und Gemeindebunds) 

- Stefan Wittkop, (Beigeordneter beim Nieder- 

  sächsischen Städtetag) 

Dr. Marco Trips (NSGB): Die kommunalen Spit-

zenverbände begrüßen es, dass die Struktur-

kommission das Feuerwehrwesen in Niedersach-

sen ganzheitlich untersucht hat. In den sechs un-

tersuchten Handlungsfeldern wurden mehr als 

100 Lösungsansätze mit entsprechenden Maß-

nahmen formuliert. Acht Handlungsempfehlungen 

sind gegeben worden, und in der abschließenden 

Synopse wird ein zeitlicher Horizont für deren 

Umsetzung eröffnet.  

Wir haben zu bemängeln, dass in diesem Bericht 

wenig über personelle und finanzielle Mehrbedar-

fe zu finden ist. Wir hätten uns gewünscht, dass 

die Folgenabschätzung der einzelnen Maßnah-

men noch etwas weiter ausgeführt worden wäre. 

Das würde die Umsetzung und die Priorisierung 

dieser Maßnahmen etwas erleichtern. 

Wir möchten auch anmerken, dass diese Arbeits-

gruppe unter recht hohem Zeitdruck getagt hat, 

bisher aber noch kein Gesetzentwurf des Landta-

ges vorliegt. Wir hoffen, dass noch in dieser Le-

gislaturperiode ein Gesetz verabschiedet werden 

kann.  

Wir möchten weiter darauf hinweisen, dass dieser 

Bericht nicht mit der Arbeitsgemeinschaft der 

kommunalen Spitzenverbände abgestimmt wor-

den ist. Insbesondere ist über die Synopse der 

vorgeschlagenen Maßnahmen in der Anlage und 

über die zeitliche Einordnung der Maßnahmen 

nicht vor Erstellung des Berichtes mit uns kom-

muniziert worden.  

Die Finanzierung der Aufgaben für den Brand- 

und Katastrophenschutz ist zwar als zentrale 

Herausforderung identifiziert worden, aber die 

diesbezüglichen Lösungsvarianten und Empfeh-

lungen bleiben hinter den Erwartungen zurück. 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06001-06500/18-06167.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03971.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03922.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03933.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03922.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03933.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03971.pdf
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Dort hätten wir uns deutlichere Hinweise ge-

wünscht.  

Viele der in dem Bericht aufgezeigten Maßnah-

men erfordern eine einheitliche Handhabung im 

Land und stellen sich damit als Landesaufgabe 

heraus. Die notwendigen personellen und finan-

ziellen Ressourcen müssten entsprechend aus 

Landesmitteln erbracht werden und dürfen nicht 

zulasten der Kommunen gehen – Stichwort „Kon-

nexität“. Die Finanzierung des Brand- und 

Katstrophenschutzes sollte nicht aus einer Um-

verteilung der Feuerschutzsteuer erfolgen, son-

dern dort müssen, wenn Dinge finanziert werden 

müssen, Landesmittel eingesetzt werden. Das be-

trifft auch die Niedersächsische Akademie für 

Brand- und Katastrophenschutz (NABK). Dort 

können wir uns Fortentwicklungen, wie sie an 

verschiedenen Stellen vorgeschlagen worden 

sind, vorstellen. Wenn dort aber Landesaufgaben 

ergänzt würden, müsste eine Finanzierung aus 

Landesmitteln erfolgen.  

Dann ist die Überprüfung des § 29 - Gebühren 

und Auslagen bei Einsätzen und sonstigen Leis-

tungen - des Niedersächsischen Brandschutzge-

setzes (NBrandSchG) angesprochen worden. In 

diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, 

dass insbesondere die unentgeltliche Erfüllung 

der Aufgabe Kernbestandteil des Feuerwehrwe-

sens in Niedersachsen ist und wir daran festhal-

ten wollen.  

Ferner ist das Thema Brandschutzbedarfspla-

nung aufgeworfen worden. Dort sehen wir als 

Kommunen, dass die Brandschutzbedarfspläne 

sicherlich ein sehr gutes strategisches Element 

sind, um die Brandschutzplanung vor Ort vorzu-

sehen. Wir wenden uns aber gegen eine ver-

pflichtende Vorschreibung solcher Brandschutz-

bedarfspläne. Denn das ist eine Angelegenheit 

der kommunalen Selbstverwaltung. Wenn man 

Brandschutzbedarfspläne gesetzlich festschrei-

ben würde, würde das Konnexität auslösen, und 

zwar sowohl für die Kosten für die Planung vor 

Ort, die dann durchzuführen wäre, als auch für 

die daraus folgenden Investitionskosten. Wir hat-

ten das Thema schon einmal, als das Land in ei-

ner Verordnung einen bestimmten Einsatzwagen 

für alle Gemeinden vorschreiben wollte. Das wur-

de relativ schnell wieder zurückgezogen, weil das 

auch Konnexität ausgelöst hätte.  

Ich komme zum Themenkomplex Novelle des 

Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes 

(NKatSG). Wir haben uns schon immer dafür ein-

gesetzt, dass eine deutlich stärkere Landesförde-

rung für den Katastrophenschutz auf Ebene der 

Katastrophenschutzbehörden erforderlich ist. 

Landesweite Konzepte sind unabdingbar. Auch 

dort müsste das Land entsprechende Finanzmittel 

vorhalten. Wir reden bei der Anhörung zum Lan-

deshaushalt jedes Jahr über das Thema Finan-

zierung des Katastrophenschutzes. Wir dringen 

dort darauf, dass Bund und Länder ihren Ver-

pflichtungen nachkommen müssen, den Kata-

strophenschutz nachhaltig und finanziell bedarfs-

gerecht zu unterstützen.  

Wir werden im Rahmen der Beratung über den 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung nieder-

sächsischer Rechtsvorschriften aus Anlass der 

COVID-19-Pandemie (Drs. 18/6482) auch zur 

Novelle des Katastrophenschutzgesetzes vortra-

gen.  

Eine weitere Frage war die nach hauptamtlichen 

Führungskräften. Die kommunalen Spitzenver-

bände sehen die Möglichkeit, dass die Funktio-

nen auf Gemeinde-, Kreis- und Landesebene 

hauptberuflich wahrgenommen werden können, 

wenn diese Funktionen nicht ehrenamtlich wahr-

genommen werden können. Wir legen relativ gro-

ßes Gewicht auf die Formulierung „wenn diese 

Funktionen nicht ehrenamtlich erfüllt werden kön-

nen“. Der Grundsatz „Ehrenamt führt Ehrenamt“ 

sollte gelten. Wir haben gewissermaßen ein Son-

dervotum. Der NST unterstützt eher die Option 

hauptamtlicher Führungskräfte - das gilt dann e-

her für größere Kommunen - wohingegen der 

NSGB dazu tendiert, das Ehrenamt weiter vorn zu 

halten. Das Vorschreiben der Einstellung haupt-

amtlicher Führungskräfte wäre ein Konnexitätsfall.  

Zusätzliche Freistellungsansprüche sind für uns 

nachvollziehbar und werden trotz Mehrkosten von 

den Kommunen unterstützt. Wir müssen dabei al-

lerdings darauf achten, dass es zu keiner Un-

gleichbehandlung mit Blick auf andere Ehrenäm-

ter wie Ratsmitgliedschaft oder Engagement in 

anderen Organisationen kommt und dass die Ein-

satz- und Funktionsfähigkeit der Verwaltung nicht 

gefährdet wird.  

Ich komme noch auf einzelne Punkte des Antra-

ges der Fraktionen von SPD und CDU. Nr. 1 be-

trifft die NABK und E-Learning. Solche Konzepte 

kann man natürlich fahren, das machen wir der-

zeit alle. Forciert durch die Corona-Pandemie gibt 

es viele Videokonferenzen und E-Learning-

Angebote. Natürlich kann man so nicht praktisch 

ausbilden, die theoretische Ausbildung wäre 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06001-06500/18-06482.pdf
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durchführbar. Allerdings ist das aus unserer Sicht 

eher ein zusätzliches Angebot. Diejenigen, die mit 

E-Learning nicht gut zurechtkommen oder das 

nicht wollen, werden weiterhin Lehrgänge vor Ort 

nutzen wollen.  

Nr. 2 beschäftigt sich mit Kreisausbildern. Wir 

lehnen das ab. Wir denken, die Kreisausbilder 

gehören in die Kreise und nicht an die NABK. 

Sonst wird die Ausbildung in der Fläche leiden. 

Zudem müssten die kommunalen Haushalte 

durch zusätzliche Freistellungen belastet werden. 

Wir meinen, dass dann auch die ohnehin enge 

Taktung bei der Brandschutzakademie nochmals 

verschärft würde.  

Zum Förderprogramm in Nr. 3: Wir würden ein 

landesweites Förderprogramm begrüßen, würden 

aber auch sagen, dass nicht nur Kommunen mit 

einem besonders hohen Wald- und Mooranteil 

berücksichtigt werden müssen. Es zeigt sich, 

dass in jeder Kommune verstärkt mit Vegetati-

onsbränden zu rechnen ist. Insofern würden wir 

auch da sagen: Wenn man etwas machen will, 

muss man sich noch einmal genau darüber un-

terhalten, wer was bekommt. Wahrscheinlich 

müsste man doch eher die breite Fläche in den 

Blick nehmen.  

Ein Hinweis noch: Brandbekämpfung im Wald hat 

auch etwas mit dem Freischneiden von Wegen zu 

tun. Insofern müsste man sich auch noch einmal 

anschauen, inwiefern Wegeausbau und Wegeer-

haltung auch in Privatwäldern zu unterstützen ist 

und wie diese Maßnahme insbesondere mit Na-

turschutz und anderen Dingen abzuwägen ist.  

Landeszuschüsse im Bereich der Ausrüstung, 

auch bezüglich der persönlichen Schutzausrüs-

tung für waldbrandspezifische Belange, wären 

wünschenswert.  

Nr. 4 betrifft den Feuerwehrausweis. Dem stehen 

die kommunalen Spitzenverbände ablehnend ge-

genüber. Wir sagen: Das ist doch ein sehr hoher 

Aufwand mit einem geringen Ertrag. Es scheint 

schwer umzusetzen, und die Attraktivität eines 

solchen Ausweises ist auch stark von Spenden 

und Förderern abhängig. An dieser Stelle sind 

Gleichbehandlungsaspekte ein Thema.  

Nr. 6 betrifft die Feuerwehrflugbereitschaft. Nach 

unserem Kenntnisstand werden die bestehenden 

Potenziale der Feuerwehrflugbereitschaft bereits 

ausgedehnt. Im Harz kann man da noch einmal 

genauer hinsehen. Dort ist kein Kameraüberwa-

chungssystem vorhanden. Und Waldbrandein-

satzkarten sollten weiter erstellt werden. Insbe-

sondere auch für die Wälder im Privatbesitz ist 

das in Augenschein zu nehmen. Die Kosten - 

auch für den Privatwald - sind sinnvollerweise 

vom Land zu tragen, um hier keine Scheu vor 

entsprechenden Maßnahmen aufkommen zu las-

sen.  

Nr. 7 thematisiert die Honorierung von Arbeitge-

bern. Wir wissen nicht genau, in welche Richtung 

das gehen soll. Zum Thema Freistellung habe ich 

eben bereits etwas gesagt.  

Nr. 8 betrifft die Löschwasserversorgung in Harz 

und Heide. Das Konzept, das im Antrag genannt 

ist, kennen wir nicht. Wir sagen aber: Die Lösch-

wasserversorgung ist ein Problem. Es wird ange-

regt, zu prüfen, ob in diesen Gebieten, in denen 

keine Errichtung von Löschwasserentnahmestel-

len möglich ist, mobile Löschwasserbehälter auf-

gestellt werden könnten. Auch hier müsste der 

Privatwald mit in den Blick genommen werden.  

In Nr. 9 geht es um die Weiterentwicklung von 

Fachzügen. Aus unserer Sicht ist die Förderung 

der bestehenden Wasserförder- und Wasser-

transportzüge einer kompletten Neuaufstellung zu 

bevorzugen. Ich weiß nicht, in welchem Sinne 

Nr. 9 gemeint ist, aber sicherlich kann man dort 

konzeptionell arbeiten.  

Das wären meine Anmerkungen zu den einzelnen 

Punkten. Zu den Anträgen der Fraktionen der 

FDP und von Bündnis 90/Die Grünen hatten wir 

vor einiger Zeit bereits schriftlich Stellung ge-

nommen.  

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP): Sie haben Bezug 

genommen auf den Antrag der FDP-Fraktion zum 

Thema Vegetationsbrände. Er ist sehr umfang-

reich und sollte in diesem Zusammenhang etwas 

näher diskutiert werden. Vielleicht können Sie da-

zu noch etwas ausführen.  

Sie haben die finanziellen Bedarfe, die sich aus 

dem Bericht der Strukturkommission ergeben, 

angesprochen. Der Landesfeuerwehrverband hat 

diesbezüglich einen Betrag in Höhe von 

23 Millionen Euro jährlich ausgerechnet. Davon 

beziehen sich 13 Millionen Euro auf die Sicher-

stellung des Brandschutzes in Niedersachsen 

und 10 Millionen Euro jährlich auf den Ausbau der 

NABK. Können Sie diese Summen nachvollzie-

hen? Sehen Sie finanzielle Bedarfe in ähnlicher 

Höhe? 
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Dr. Marco Trips (NSGB): Ich habe keine Zahlen 

zu den finanziellen Bedarfen vorliegen, aber ich 

gehe davon aus, dass die Kollegen im Landes-

feuerwehrverband gut rechnen können. Insofern 

mögen diese Summen zutreffen.  

Mit diesem ganzen Konzept sind erhebliche kon-

zeptionelle Arbeit, erhebliche Ausbildungsarbeit 

und auch eine Verbesserung der Ausstattung - 

sowohl was Fahrzeuge als auch was persönliche 

Schutzausstattung u. Ä. betrifft - verbunden. Da 

kommt einiges zusammen. Grundsätzlich berührt 

das das Thema Konnexität, würden wir als kom-

munale Spitzenverbände sagen. Wie viel finanzi-

ellen Bedarf das genau bedeutet, hängt davon 

ab, was im Einzelnen umgesetzt wird. Aber die 

Zahl mag stimmen.  

Zu den Anträgen der Fraktionen von FDP und 

Bündnis 90/Die Grünen haben wir gemeinsam 

Stellung genommen. Die Stellungnahme vom 

6. November 2019 (Vorlage 10) liegt Ihnen vor. 

Zur Fahrzeugförderung haben wir gesagt, dass 

der Bereich Einsatzfahrzeuge und Ausstattung 

der Feuerwehren für den Katastrophenschutz er-

heblich defizitär ist. Da gibt es großen Hand-

lungsbedarf. Wir schreiben:  

„Daher wiederholen wir unsere Forderung, 

dass der Haushaltsgesetzgeber künftig dauer-

haft jährlich mindestens 9 Millionen Euro - da-

von mindestens 4 Millionen im Bereich 

,Feuerʼ - für die Fahrzeugförderung im Kata-

strophenschutz vorsehen möge.“ 

Über dieses Thema unterhalten wir uns im Haus-

haltsausschuss jedes Jahr, und dann wird dort 

über die politische Liste immer noch einmal etwas 

draufgelegt. Das ist in den vergangenen Jahren 

so in Ordnung gewesen, aber wir wünschen uns 

dort eine dauerhafte Finanzierung. Wir sehen ja, 

dass Katastrophenschutzlagen durchaus eintre-

ten, sei es durch Moor- oder Waldbrände. Mit 

Blick auf den Klimawandel, auf Dürre, Starkregen 

und verstärkte Waldbrandgefahr, steigen die Be-

darfe dort auch an, sodass wir dort eine sichere 

Finanzierung fordern.  

Der Punkt „Waldbrandbeauftragte“ steht noch in 

unserer Stellungnahme. Diese gibt es, sie sind 

jedoch ehrenamtlich und freiwillig tätig. Es steht 

zu befürchten, dass nicht jeder Bezirk mit einem 

Waldbrandbeauftragten besetzt werden kann. In-

sofern kann man gern zusätzliche Anreize für 

Waldbrandbeauftragte schaffen.  

Zur Kommunikation haben wir seinerzeit gesagt, 

dass die Abdeckung des Mobilfunks in Waldbe-

reichen überprüft werden müsse. Eine Netzabde-

ckung muss vorhanden sein. Wir begrüßen es, 

die Ausbildung für diese Einsatzlagen weiter zu 

spezifizieren und diese mit in den Ausbildungs-

plan einzubauen. Drohneneinsatz finden wir gut, 

das müsste dann entsprechend finanziell hinter-

legt werden.  

Dann gibt es Waldbrandvorsorgemaßnahmen, an 

denen gearbeitet wird. Auch eine Waldbrandsta-

tistik liegt vor.  

Abg. Uwe Schünemann (CDU): Ich habe eine 

Frage zur verbindlichen Brandschutzbedarfspla-

nung. Aus meiner Sicht ist es gerade für die 

Kommunen sehr sinnvoll, eine solche zu erstel-

len, weil man so Planungssicherheit hat. Das 

Gleiche gilt für die Feuerwehren. Sie haben ge-

sagt, dass Sie dort einen Fall von Konnexität se-

hen. Das kann ich bei den Planungskosten nach-

vollziehen, wobei untersucht werden müsste, ob 

dort tatsächlich der Schwellenwert überschritten 

wird. Aber warum die Maßnahmen aus dem 

Brandschutzbedarfsplan dann vom Land bezahlt 

werden müssten, ist mir nicht klar. Das müssten 

Sie einmal genauer darlegen. Denn dort greift ja 

die kommunale Selbstverwaltung. Sie können ja 

selbst entscheiden, was Sie mit Ihren Feuerweh-

ren vereinbaren. Das schreibt das Land ja nicht 

vor. Sondern es sagt nur: Feuerwehren und 

Kommunen sollen sich zusammensetzen und ei-

nen Plan ausarbeiten. Aus diesem Grunde ist 

meiner Ansicht nach - ich habe mich diesbezüg-

lich auch mit dem Gesetzgebungs- und Bera-

tungsdienst des Landtages besprochen - über-

haupt nicht ersichtlich, warum man die Maßnah-

me als Konnexitätsfall sieht. Ihre rechtliche Ein-

schätzung dazu würde mich interessieren.  

Dr. Marco Trips (NSGB): Die meisten Kommu-

nen stellen einen Brandschutzbedarfsplan auf. 

Das funktioniert auch ganz gut. Wir sehen dies 

als Angelegenheit der kommunalen Selbstverwal-

tung, für die wir keine verpflichtende Vorschrift 

brauchen. Wir sehen allerdings auch, dass 

Brandschutzbedarfspläne in der Regel durchaus 

erheblichen Investitionsbedarf vor Ort auslösen. 

Die Kausalkette wäre ja: Das Land schreibt vor, 

einen Bedarfsplan zu machen, die Kommune 

macht ihn und hat dadurch Investitionskosten. Ich 

behaupte einfach mal, dass das im Rahmen der 

Konnexität ausreicht. Selbst wenn das nicht der 

Fall wäre, gebe es dann durchaus steigende In-

vestitionsbedarfe, und man müsste sich dann 
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schon einmal darüber unterhalten, welche kom-

munalen Finanzbedarfe entstehen, wie sie zu fi-

nanzieren sind und ob die Brandschutzsteuer da-

für ausreicht.  

Ein weiteres Problem bei verpflichtenden Brand-

schutzbedarfsplänen ist die Haftung. Sie wären 

vor Ort umzusetzen. Wenn das nicht der Fall ist, 

könnte es sein, dass es dann, wenn ein Fahrzeug 

irgendwo nicht nach Plan beschafft worden ist - 

was ja durchaus vorkommt - und bei einem ent-

sprechenden Einsatz fehlt, zu haftungsrechtlichen 

Ansprüchen kommt. Durch diese Planung ent-

steht eine sehr hohe Verbindlichkeit. Wir meinen, 

dass das im Rahmen der kommunalen Selbst-

verwaltung sehr gut ohne eine Verpflichtung zu 

regeln ist.  

Abg. Rainer Fredermann (CDU): Ich möchte ein 

paar Punkte ansprechen und will mit der Aussage 

„Ehrenamt führt Ehrenamt“ beginnen. Da gibt es 

seitens der kommunalen Spitzenverbände ja kein 

ganz klares Stimmungsbild. Ich stelle es mir - ehr-

lich gesagt - auch schwierig vor, wenn bei Einsät-

zen ein Teil hauptamtlich und ein anderer ehren-

amtlich geführt werden würde. Fühlt sich ein eh-

renamtlich Tätiger gegenüber einem hauptamtlich 

Tätigen schlechter gestellt? Wie ist da die Haltung 

der kommunalen Spitzenverbände?  

Die ehrenamtliche Feuerwehr ist ja im Wesentli-

chen davon abhängig, dass sie ehrenamtlich en-

gagierte Aktive hat und dass die Arbeitgeber die-

se im Einsatzfall auch freistellen. Ich frage mich, 

warum Sie es kritisch sehen, nach neuen Wegen 

bei der Freistellung von Arbeitgebern zu suchen. 

Das erschließt sich mir nicht.  

Sie sehen auch den Feuerwehrausweis sehr kri-

tisch. Ein Feuerwehrausweis war bei der Runde, 

die wir mit den Feuerwehren hatten, eine der 

elementaren Forderungen. Was macht es für Sie 

so schwierig, ihn auszugeben? 

Dr. Marco Trips (NSGB): Der NSGB ist für die 

ehrenamtliche Führung, der Städtetag sieht für 

größere Kommunen die Notwendigkeit hauptamt-

licher Führung. Was bei dem Punkt erweiterte 

Honorierung bei Freistellung genau gemeint ist, 

haben wir nicht verstanden. Vielleicht müsste 

man darüber einmal reden. Wir würden uns dies-

bezüglichen Vereinbarungen aber sicherlich nicht 

verschließen. So war das nicht gemeint.  

Bezüglich des Feuerwehrausweises kann Herr 

Wittkop vielleicht ergänzen. Ich nehme an, der 

Nutzen eines Feuerwehrausweises soll sein, dass 

damit bestimmte Leistungen wie ein kostenloser 

Freibadbesuch verbunden sind. Das kann man 

machen, aber das ist ein relativ hoher Aufwand 

und bedeutet eine Ungleichbehandlung von ande-

ren Ehrenämtern. Da würden gegebenenfalls 

auch noch andere - Hilfsorganisationen, Ratsmit-

glieder, etc. - kommen und Ähnliches einfordern. 

Insofern haben wir da eine gewisse Skepsis. 

Stefan Wittkop (NST): Ich darf an der Stelle er-

gänzen und vielleicht zunächst auch noch auf die 

Frage von Herrn Schünemann zur Konnexität im 

Zusammenhang mit dem Brandschutzbedarfsplan 

eingehen. Unsere Argumentation ist folgende: Die 

verpflichtende Brandschutzbedarfsplanung macht 

nur Sinn, wenn auch klare Schutzziele definiert 

werden. Und wenn wir dann in einen Konkretisie-

rungsgrad kommen mit ganz spezifischen 

Schutzzielen, dann kommen wir unserer Auffas-

sung nach - wie Dr. Trips ausgeführt hat - auch im 

Bereich der Investitionskosten in eine Konnexität. 

Wobei das natürlich ganz klar eine Frage ist, die 

wir im Zusammenhang mit dem Brandschutzge-

setz erörtern müssten.  

Die Attraktivität des Feuerwehrdienstausweises 

hängt ganz wesentlich von den Spenden und Zu-

wendungen ab. Das führt dann gerade bei den 

Verwaltungen zu erheblichem Aufwand, sodass 

wir dem eher kritisch gegenüberstehen und eher 

sagen, Aufwand und Ertrag stehen nicht im Ver-

hältnis. Im Übrigen ist das ein Punkt, der schon 

im Bericht von 2010 stand. Wir haben dort bisher 

noch kein Fortkommen verzeichnen können.  

Zu dem Punkt Hauptamtlichkeit bei Führungskräf-

ten möchte ich noch etwas sagen. Es mag der 

Eindruck entstehen, dass dort ein Dissens zwi-

schen den drei Verbänden besteht. Wir tragen 

gerade im Bereich Brand- und Katastrophen-

schutz immer in sehr großer Einigkeit vor. Das ist 

eine Detailfrage, die wir unterschiedlich bewerten. 

Das liegt aber daran, dass wir in der Struktur un-

terschiedlich sind. Viele unserer Mitglieder - ins-

besondere im Bereich der großen, der großen 

selbstständigen und der kreisfreien Städte - wür-

den eine Hauptamtlichkeit begrüßen.  

Abg. Susanne Menge (GRÜNE): Meine erste 

Frage bezieht sich auf den Schutz von atomaren 

Anlagen. Können Sie dazu ausführen? 

Die zweite Frage bezieht sich auf geländegängige 

Fahrzeuge: Müssen diese neu entwickelt werden, 

oder gibt es sie bereits auf dem Markt?  
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Dr. Marco Trips (NSGB): Beide Fragen kann ich 

nicht beantworten. Letztere müssten Sie vielleicht 

die Feuerwehrkameraden fragen. Ich habe da 

keinen Überblick, und zu den atomaren Anlagen 

kann ich auch nichts sagen.  

Stefan Wittkop (NST): Das Thema hatten wir bei 

der jüngsten Novelle des Katastrophenschutzge-

setzes. Das war die Diskussion um § 10 c. Das ist 

eine Landesaufgabe, und damit sind die kommu-

nalen Spitzenverbände nicht zuständig. Aber das 

ist ja auch nicht Gegenstand der vorliegenden 

Entschließungsanträge.  

Abg. Susanne Menge (GRÜNE): Es ging mir um 

die Ausstattung dafür.  

Stefan Wittkop (NST): Geländegängige Fahr-

zeuge gibt es. Die Frage ist, ob die Zuwegung für 

diese Fahrzeuge zur Verfügung steht. Wenn Sie 

mit einem solchen Fahrzeug in den Wald hinein-

fahren wollen, müssen ja auch entsprechende 

Wege zur Verfügung stehen.  

Abg. Susanne Menge (GRÜNE): Meine Frage 

bezog sich auf die technische Entwicklung. Müs-

sen solche Fahrzeuge erst entwickelt werden, 

oder sind sie bereits auf dem Markt?  

Stefan Wittkop (NST): Sie sind auf dem Markt.  

Abg. Susanne Menge (GRÜNE): Ich frage des-

wegen danach, weil das Land im Agrarausschuss 

gesagt hat, geländegängige Fahrzeuge müssten 

entwickelt werden.  

Abg. Rüdiger Kauroff (SPD): Ich möchte noch 

etwas zum Thema Brandschutzgesetz anmerken. 

Sie hatten vorhin gesagt, Sie wünschten sich, 

dass das Brandschutzgesetz noch in dieser Le-

gislaturperiode novelliert wird. Das streben wir 

auch an. 

Landesfeuerwehrverband Niedersachsen 

Schriftliche Stellungnahme:  

Vorlage 15 (zu Drs. 18/3922 und Drs. 18/3933) 

Vorlage 5 (zu Drs. 18/3971 und Drs. 18/6167) 

Anwesend: 

- Karl-Heinz Banse (Präsident) 

- Peter Grote (Vizepräsident) 

Karl-Heinz Banse: Der Landesfeuerwehrverband 

ist die Interessenvertretung der niedersächsi-

schen Feuerwehren. Ich spreche für alle Feuer-

wehren: Berufsfeuerwehren, Werksfeuerwehren 

und freiwillige Feuerwehren einschließlich der Ju-

gend- und Kinderfeuerwehren. Insbesondere geht 

es heute um den Bericht der Strukturkommission, 

die mit Beginn der Legislaturperiode von Ihnen 

den Auftrag bekommen hat, sich den Brandschutz 

anzusehen und die Frage zu klären, wie er sich in 

den nächsten zehn bis 20 Jahren aufzustellen 

hat, damit wir unser flächendeckendes System 

aus freiwilligen und Berufsfeuerwehren aufrecht-

erhalten können und unsere Schlagkraft nicht ver-

lieren.  

Mehr als 500 Personen waren an der Erstellung 

dieses Berichtes beteiligt. Aus den Empfehlungen 

der Arbeitsgruppen wurde ein Bericht gefertigt. 

Wir sind bei der Erstellung nicht gefragt worden, 

waren aber in gewisser Weise beteiligt. Einzelne 

Punkte wurden natürlich abgesprochen. Aber 

letztlich musste man aus einem riesigen Stapel 

Papier etwas Lesbares schaffen, das man am 

Ende auch umsetzen kann. Ich bin sehr dankbar 

dafür, dass das Fachreferat das Material zu die-

sem Bericht zusammengefasst und die wichtigen 

Punkte herausgearbeitet hat.  

Zur heutigen Anhörung haben wir eine schriftliche 

Stellungnahme angefertigt, die wir Ihnen zur Ver-

fügung stellen. Ich bin der Auffassung, dass man 

das, was man in einem halben Jahr mit 500 Leu-

ten erarbeitet hat, nicht in einer Anhörung von 

15 Minuten vortragen kann. Ich werde mich folg-

lich auf die Kernaussagen des Berichtes und die 

Meinung des Landesfeuerwehrverbandes dazu 

beschränken sowie auf die vorliegenden Anträge 

eingehen.  

Stärkung des Ehrenamtes 

Bei 125 000 Einsatzkräften haben wir zwischen 

115 000 und 117 000 freiwillige Einsatzkräfte. 

Deswegen ist das Ehrenamt von besonderer Be-

deutung.  

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03922.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03933.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03971.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06001-06500/18-06167.pdf
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- Freistellung -  

Dabei spielen z. B. Freistellungsregelungen eine 

ganz herausragende Rolle. Wir haben bisher nur 

Freistellungen bei Ehren- und Vollzugsbeamten 

und bei den Einsatzkräften für die Dauer der 

Einsätze und die Dauer ihrer Aus- und Fortbil-

dung im Gesetz geregelt. Aber das umfasst bei 

Weitem nicht alles; in der Feuerwehr ist viel mehr 

zu tun. Es gibt den Gerätewart, der die Fahrzeuge 

pflegen muss, es gibt einen Sicherheitsbeauftrag-

ten, den Schriftwart, den Kassenwart und viele 

andere Personen, die in ihrer Freizeit tätig sind. 

Das betrifft auch die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter in den Kinder- und Jugendfeuerwehren. 

Dazu werden die Kollegen von der Jugendfeuer-

wehr sicherlich gleich noch etwas sagen. Wichtig 

ist: Es müssen klare Regelungen geschaffen 

werden. Das Gesetz muss erweitert werden, auch 

damit die Jugendarbeit erfolgreich weitergeführt 

werden kann.  

- Feuerwehrdienstausweis - 

Wir legen schon Wert darauf, in Niedersachsen 

einen einheitlichen Feuerwehrdienstausweis ein-

zuführen. Wir können nicht nachvollziehen, wa-

rum das so kompliziert sein soll. Es gibt entspre-

chende Muster. Es gibt die Dienstausweise der 

Landesverwaltung. Ein solcher Ausweis - viel-

leicht in Rot statt in Weiß - würde vollkommen 

ausreichen. Auf diesem Dienstausweis könnte 

man einen Chip implementieren, der dann von 

den Kommunen genutzt werden könnte, um dort 

bestimmte Dinge zu speichern wie z. B. den 

freien Eintritt ins Schwimmbad oder die freie 

ÖPNV-Nutzung in Uniform. Das bleibt den Kom-

munen überlassen. Ich kann den Ausführungen 

der Spitzenverbände dazu nicht so recht folgen. 

Wenn ich mir in Erinnerung rufe, welche Kosten 

die freiwilligen Feuerwehren den Kommunen spa-

ren, meine ich, es kann doch nicht daran schei-

tern, es den Feuerwehrleuten zu ermöglichen, 

kostenlos die städtische Bücherei oder Minigolf-

anlage zu nutzen. Dass das ein riesiger Verwal-

tungsaufwand sein soll, kann ich mir nicht vorstel-

len.  

In der Tat reden wir schon seit zehn Jahren über 

einen Feuerwehrdienstausweis. Es ist schon fast 

lächerlich. Einige Kommunen haben damit be-

gonnen, eigene Ausweise zu kreieren. Ich finde 

das nicht gut. Früher gab es einmal eine Vorlage 

vom Beuth Verlag; das war ein rotes Heftchen, 

das jeder hatte. Aber mittlerweile macht jeder, 

was er will. Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir 

einen einheitlichen Feuerwehrdienstausweis mit 

den entsprechenden Möglichkeiten bekämen.  

- Vereinbarkeit von Feuerwehrehrenamt, Familie 

und Beruf - 

Die Vereinbarkeit von Feuerwehrehrenamt, Fami-

lie und Beruf muss gefördert werden. Wir haben 

das im Bericht auf den Seiten 44 f ausgeführt. 

Deshalb möchte ich jetzt nicht auf jeden Punkt im 

Einzelnen eingehen.  

- Feuerwehrrente - 

Wir haben die Bitte an das Land, sich mit dem 

Bund und den anderen Ländern zusammenzu-

setzen und eine Bundesratsinitiative für die Ein-

führung einer bundesweit einheitlichen Feuer-

wehrrente zu starten. Dieses Thema ist bereits 

besprochen wurden. Wir sehen das Land dort 

überfordert und finden es auch nicht gut, wenn 

jedes Land eine eigene Regelung trifft.  

Niedersachsen ist das Land mit den meisten 

Nachbarbundesländern. Ich muss mir häufig an-

hören, dass es in Hessen eine tolle Lösung gebe 

oder die Hamburger gerade eine Regelung ge-

troffen hätten. Das ist so nicht richtig. Es muss ei-

ne Feuerwehrrente für alle Feuerwehrangehöri-

gen bundesweit geregelt werden. Ob das dann 

über Entgeltpunkte oder monetäre Ansätze gere-

gelt wird, ist nicht entscheidend. Alle Formen kos-

ten im Endeffekt Geld. Darüber, was das Sinn-

vollste ist, sollte man sich auf Bundesebene Ge-

danken machen.  

- Aufwandsentschädigung und Ehrenamts-

pauschalen - 

Bezüglich der Aufwandsentschädigungen für die 

ehrenamtlich Tätigen sollte man die Initiative er-

greifen und dafür sorgen, dass diese nicht mehr 

so hoch versteuert werden. Auch sollte man über 

eine Anhebung der Ehrenamtspauschale nach-

denken. Das sind Dinge, die das Land auf Bun-

desebene anregen könnte, um dort einen guten 

Weg zu finden.  

Hauptamtliche Ehrenamtslotsen 

Wir möchten hauptamtliche Ehrenamtslotsen auf 

der Ebene des Landesfeuerwehrverbandes etab-

lieren, zunächst auf Landesebene und vielleicht 

auch noch auf Bezirksebene. Der Landesfeuer-

wehrverband ist ja noch in vier Bezirke, die den 

Gebieten der ehemaligen niedersächsischen Re-

gierungsbezirke entsprechen, gegliedert. Wir se-
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hen die Aufgabe dieser hauptamtlichen Kraft da-

rin, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir 

mit dem Ehrenamt umgehen, wie auch der Lan-

desfeuerwehrverband die Interessen der Ehren-

amtler noch besser vertreten kann.  

- Gesundheitsmanagement - 

Das Gesundheitsmanagement, insbesondere die 

Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), ist nach 

wie vor ein Dauerbrenner. Das ist ein ganz wich-

tiges und kostenintensives Thema, das gefördert 

werden muss.  

Stärkung der gesellschaftlichen Wahrnehmung 

- Imagekampagne - 

Wir haben die Imagekampagne „Ja zur Feuer-

wehr!“. Diese betreiben wir seit Jahren zusam-

men mit dem Innenministerium und den öffentli-

chen Versicherern. Das freut uns sehr, und das 

sollte auf jeden Fall fortgeführt und auch weiter 

ausgebaut werden.  

Wir haben uns ein wenig an Bayern orientiert. Die 

Bayern haben schon vor uns mit einer Kampagne 

begonnen. Wir haben dann ein ähnliches Projekt 

aufgesetzt. Mittlerweile haben wir die Bayern in 

einigen Bereichen überholt. Das läuft sehr erfolg-

reich. Die Adaption des bayerischen Modells hat 

auch dazu geführt, dass wir über die Kampagne 

„Ja zur Feuerwehr!“ zusätzliche Einsatzkräfte ge-

winnen können.  

- Feuerwehr-Verordnung - 

Das Thema Feuerwehr-Verordnung liegt uns sehr 

am Herzen. Wir gehen davon aus, dass das 

Brandschutzgesetz in dieser Legislaturperiode 

geändert wird. Wir hoffen, dass, wenn das pas-

siert, auch die Feuerwehr-Verordnung geändert 

wird. Denn über die Verordnung haben wir noch 

ganz andere Möglichkeiten, in die Strukturen ein-

zugreifen, z. B. bei den Dienstgraden und Funkti-

onen, die im Gesetz nicht dezidiert aufgeführt 

werden. Das ist ein wichtiger Punkt 

- § 5 Niedersächsisches Brandschutzgesetz - 

Dort möchten wir eine Ergänzung haben.  

„Die Feuerwehren der Gemeinde eines Krei-

ses bilden den Kreisfeuerwehrverband, die 

Feuerwehren einer kreisfreien Stadt den 

Stadtfeuerwehrverband. Die Feuerwehrver-

bände sind Körperschaften des privaten oder 

öffentlichen Rechts und geben sich eine Sat-

zung.“ 

„Die Feuerwehrverbände fördern u. a. das 

Feuerwehrwesen, die Aus- und Fortbildung 

der Mitglieder, die Nachwuchsarbeit und sie 

wirken bei der Brandschutzerziehung und 

-aufklärung mit. Die Feuerwehrverbände kön-

nen sich zu einem Landesfeuerwehrverband 

zusammenschließen.“ 

Etablierung einer ganzheitlichen und bedarfs-

gerechten Aus- und Fortbildung 

- NABK - 

Der Ausbau der NABK ist von herausragender 

Bedeutung. Es sind bereits Zahlen genannt wor-

den. Diese finden Sie in unserem Schriftstück 

auch wieder. Wir haben versucht, auszurechnen, 

wie sich die Kosten entwickeln könnten. Das hat 

keinen Anspruch auf 100-prozentige Genauigkeit, 

aber wenn man sich in dem Rahmen bewegt, 

können wir die an uns gestellten Aufgaben auch 

erfüllen.  

Wir brauchen für die NABK ausreichende finanzi-

elle Mittel. Das gilt nicht nur für die Baumaßnah-

men, sondern auch für den laufenden Betrieb und 

für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.  

- E-Learning und Learning Management System - 

Die Themen E-Learning und Learning Manage-

ment System (LMS) sind wichtig für uns. Wir wol-

len weitergehen, als nur ein wenig E-Learning - 

das wir aufgrund der Corona-Pandemie sehr 

schnell erlernen und umsetzen mussten - neben-

bei zu betreiben. Es gibt sehr gute Einsatzmög-

lichkeiten für E-Learning. Andere Bundesländer 

machen es uns in manchen Bereichen vor. Daran 

kann man sich anlehnen. Wir wollen nicht, dass 

das Gros der Lehrgänge zu Hause abgeleistet 

wird. Das kann nicht das Ziel eines LMS sein. Wir 

möchten, dass es Ergänzungen zur Ausbildung 

an der NABK gibt, und dass der eine oder andere 

Lehrgang, der jetzt vielleicht zehn oder 14 Unter-

richtstage in Anspruch nimmt, vielleicht nur noch 

acht Unterrichtstage benötigt, weil einige Inhalte 

in modularer Lehrweise anders vermittelt werden 

können.  

Wir machen uns Gedanken über die weitere Ent-

wicklung der NABK. Bisher wird dort zu 90 % 

Ausbildung für Führungskräfte geleistet. Das 

fängt bei Truppführern an und geht über Grup-

pen- und Zugführer bis hin zu Führern von Ver-
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bänden. Außerdem bilden wir Berufsfeuerwehr-

leute aus. Was wir vernachlässigen und in der 

Vergangenheit nicht geschafft haben, ist eine 

kontinuierliche Fortbildung, eine Auffrischung und 

das Vermitteln neuer Themen. Wir machen zwar 

ein- bis zweimal im Jahr etwas wie den „Heißen 

Mittwoch“ mit Workshops zu bestimmten Themen. 

Aber das reicht unserer Meinung nach bei Wei-

tem nicht aus. Wir müssen uns Gedanken ma-

chen, wie wir dafür Möglichkeiten schaffen. Das 

erreichen wir nur mit dem Instrument E-Learning. 

Denn die Kapazitäten an der NABK sind endlich, 

und wir haben die Verpflichtung, unsere Füh-

rungskräfte auszubilden. Aber wir müssen Mög-

lichkeiten finden, uns etwas Luft zu verschaffen, 

um mehr in die Weiter- und Fortbildung gehen zu 

können.  

Zukunftsfähigkeit des überörtlichen Brand-

schutzes 

Dieses Thema betrifft auch die vorliegenden wei-

terführenden Anträge. Dabei geht es auch um die 

Wald- und Flächenbrandbekämpfung.  

- Neustrukturierung der Kreisfeuerwehrbereit-

schaften - 

Es gibt einen Erlassentwurf zur Neustrukturierung 

der niedersächsischen Kreisfeuerwehrbereit-

schaften. Wir haben in Niedersachsen – das ist 

bundesweit einmalig – ein System der Kreisfeu-

erwehrbereitschaften. Wir sind sehr schnell in der 

Lage, effektiv und straff geführte Einheiten in 

Marsch zu setzen.  

Die Leistung des Landes beim Moorbrand in Me-

ppen wird häufig schlecht dargestellt. Wir waren 

nicht schlecht, auch die Feuerwehren nicht. Die 

Bereitschaften waren vor Ort. Bereitschaften aus 

dem Gebiet bis Göttingen sind nach Meppen ge-

fahren, sie haben bereitgestanden und wollten 

eingesetzt werden. Sie wurden nicht eingesetzt 

und am Anfang nicht einmal verpflegt. Das lag 

nicht am Land Niedersachsen, nicht am Landkreis 

und auch nicht an der Gemeinde. An wem es ge-

legen hat, wissen Sie alle. Das stand in der Zei-

tung.  

Das Problem war, dass wir eine Einsatzstelle hat-

ten, bei der mehrere verschiedene Personen den 

Hut auf hatten. Es gab die Bundeswehr, dann das 

Amt, das für die Forschungseinheit zuständig ist, 

dann den Landkreis, der für das Umfeld verant-

wortlich war. Es fehlte ein wenig an Struktur und 

Kommunikation, und ich hatte den Eindruck, dass 

es auch innerhalb der Bundeswehr Kompetenz-

streitigkeiten gab. Da wurde ein wenig Pingpong 

zwischen den Verantwortlichen gespielt, und das 

ist zulasten der Einsatzkräfte gegangen. Wenn 

das ein Einsatz nur unter unserer Ägide gewesen 

wäre, wäre das so nicht passiert.  

Ein Brand wie der in Meppen kann uns auch in 

Munster treffen oder auf dem Truppenübungs-

platz Bergen. Auch bei dem schweren Waldbrand 

in Schweden 2018, bei dem niedersächsische 

Feuerwehrkräfte die Brandbekämpfung unter-

stützt haben, war Munition im Boden. Dort war die 

Zusammenarbeit mit den schwedischen Streit-

kräften hervorragend. Sie saßen mit im Stab, ha-

ben sich mit uns ausgetauscht. Da gab es keine 

Geheimnisse, und man hat diesen Brand zusam-

men gut bekämpfen können.  

- Fahrzeugausstattung - 

Wir haben uns in einem großen Arbeitskreis sehr 

viele Gedanken zur Aufstellung der Kreisfeuer-

wehrbereitschaften gemacht. Es gibt Pläne, wie 

die Kreisfeuerwehrbereitschaften zukünftig aus-

sehen könnten. Ein wichtiger Bestandteil sind da-

bei die Wald- bzw. Moorbrandbekämpfungszüge. 

Dafür haben wir ein Konzept aufgestellt, und da-

rin spielen die hochgeländegängigen Fahrzeuge 

eine Rolle.  

Wir hatten 1975 große Waldbrände in der Heide. 

Damals hatten wir lange nicht den Fahrzeugbe-

stand, den wir heute haben. Der ganze Landkreis 

Celle hatte nur zwei Tanklöschfahrzeuge. Die 

Fahrzeuge waren nicht geländegängig, sie waren 

teilweise mit Straßenfahrgestellen ausgestattet. 

Die Feuerwehrleute sind dann mit ihnen in die 

Heide gefahren und nicht mehr herausgekom-

men. Dabei sind leider auch einige Feuerwehr-

kameraden ums Leben gekommen.  

Im Nachgang zu den Heidebränden ist das Pro-

gramm TLF 8 W aufgelegt worden, und es wur-

den Tanklöschfahrzeuge für die niedersächsi-

schen Feuerwehren beschafft. Diese Fahrzeuge 

hatten Unimog-Fahrgestelle, fassten, ich meine, 

1 600 l Wasser, hatten eine Pumpe, Schläuche 

und alles, was man zur Waldbrandbekämpfung 

braucht. Mit diesen Fahrzeugen konnte man 

wunderbar in den Wald hineinfahren. Das Prob-

lem war nur: Das Programm wurde umgesetzt, 

dann wurde es vergessen, und die Kommunen 

haben nicht nachbeschafft. Denn viele städtisch 

geprägte Kommunen wie die Stadt Hannover 

brauchen ein Fahrzeug auf einem Unimog-



Seite 18 Ausschuss für Inneres und Sport - 79. Sitzung am 28. Mai 2020 (öffentlich) 18. WP 

Fahrgestell nicht unbedingt. Nur in Bereichen wie 

dem Oberharz und der Heide findet man solche 

Fahrzeuge noch. Entsprechend müsste man ein 

solches Programm wieder auflegen.  

Sie hatten das Thema Fahrzeugentwicklung an-

gesprochen. Es gibt im Augenblick mehrere Ar-

beitskreise. Es gibt Arbeitskreise auf EU-, auf 

Bundes- und auf Landesebene, die sich mit die-

sen Fahrzeugen befassen. Es gibt zwei konzepti-

onelle Ansätze. Es gibt Bundesländer, die sagen: 

Wir brauchen riesige hochgeländegängige Fahr-

zeuge. - Das wären z. B. Brandenburg und Meck-

lenburg-Vorpommern. Da werden Fahrzeuge mit 

4 000 l Wasser gebaut, die mindestens 16 t wie-

gen. Mit einem solchen Gewicht kommt man mit 

einem Unimog-Fahrgestell an physikalische 

Grenzen und kann dieses Fahrgestell gar nicht 

mehr ausnutzen. Außerdem ist das Fahrzeug 

nicht mehr so gut beherrschbar.  

Wir in Niedersachsen verfolgen eine andere Stra-

tegie. Die Fahrzeuge sollen nicht ganz so riesig 

sein, vielleicht nur 2 500 l, maximal 3 000 l Was-

ser aufnehmen können. Sie sind dann nicht ganz 

so schwer, aber hochgeländegängig. Ich sage 

nur: Unimog. Ich will hier keine Schleichwerbung 

machen, aber ein Unimog hat eine Einzelradauf-

hängung statt starrer Achsen und damit den ent-

scheidenden Vorteil, dass er das einzige Fahr-

zeug ist, das über eine liegenden Baumstamm 

fahren kann. Es gibt wohl von Iveco noch ein Mili-

tärfahrgestell, das ähnlich sein soll. Wenn das zu-

trifft, kann es auch so ein Fahrgestell sein. Es 

muss aber in jedem Fall hochgeländegängig sein. 

Soviel zur gegenwärtigen Entwicklung. Die In-

dustrie baut alles, was wir beauftragen. Das Prob-

lem wird nur sein, die Fahrzeuge letztlich auch zu 

bekommen, denn die Hersteller sind im Augen-

blick ausgebucht.  

- Feuerwehr-Flugdienst - 

Der Feuerwehr-Flugdienst ist angesprochen wor-

den. Andere Bundesländer sind jetzt an uns dran, 

um das Ganze auf ihr Gebiet auszudehnen. Der 

Ostharz in Sachsen-Anhalt wird schon überflo-

gen. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-

Holstein haben angefragt. Sie sind sehr an unse-

rem System interessiert und möchten sich entwe-

der beteiligen oder mit unserer Unterstützung et-

was Eigenes aufbauen.  

Digitalisierung 

Das ist ein ganz wichtiges Thema, das vorange-

trieben werden muss. Ich saß gestern bei Minister 

Dr. Althusmann und habe mich mit ihm darüber 

unterhalten. Ich hoffe, dass aus dem großen Topf 

für die Digitalisierung auch ein wenig für die Feu-

erwehren genutzt werden kann.  

Reorganisation des Brand- und Katastrophen-

schutzes  

Für uns ist ein Landesamt für Brand- und Kata-

strophenschutz, angesiedelt an der NABK, ein 

zentrales Thema. Wir unterstützen es sehr, ein 

zentrales Amt am Standort der NABK einzurich-

ten. Wir möchten auch, dass der operative Stab 

an diesem Standort eingerichtet wird und nicht in 

der Landeshauptstadt. Wir sehen entscheidende 

Vorteile, wenn sich der Stab nicht in Hannover 

befindet. Denn wenn sich alles an einer Stelle 

konzentriert, gibt es unter Umständen auch ein 

Sicherheitsproblem. Zum anderen habe ich an 

der NABK mit der Etablierung eines neuen Amts 

auch einen ganz anderen Personalkörper zur 

Verfügung, der diesen Stab dann auch sehr 

schnell besetzen kann. Ich habe die Lehrkräfte, 

ich habe die sonstigen Bediensteten. Das ist ein 

Personalkörper von weit mehr als 100 Leuten - 

ich glaube, es wären 160 -, der zur Verfügung 

stünde, um den Stab dort zu besetzen. Wir legen 

großen Wert darauf und möchten, dass dieses 

Amt dort eingerichtet wird.  

Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht mit der 

Polizei klarkämen. Ich habe schon vielfach ge-

sagt: Wir haben keine Probleme mit der Polizei; 

wir arbeiten an jeder Einsatzstelle sehr vertrau-

ensvoll mit der Polizei zusammen. Aber in dieser 

Struktur ist eine Polizeidirektion ein Bruch im Sys-

tem. Denn wir sind nach wie vor in einer anderen 

Abteilung. Da nutzt es auch nichts, wenn man 

den Briefkopf ändert, dadurch ändert sich faktisch 

nichts. Wir möchten also, dass das Amt so einge-

richtet wird, wie es geplant ist.  

- Besoldungsgesetz - 

Wir möchten - auch das ist eine alte Forderung 

und ein altes Versprechen -, dass der Spitzenbe-

amte der Feuerwehr in Niedersachsen auf die 

gleiche Ebene gehoben wird wie ein Polizeipräsi-

dent. Diese Zusage wurde uns gegeben und ist 

bis heute nicht umgesetzt worden. Wir fordern 

das nach wie vor ein. Wir haben 

125 000 Einsatzkräfte, und die Verantwortung in 
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dieser Position ist so hoch, dass wir es durchaus 

als geboten sehen, dass diese Stelle entspre-

chend honoriert wird.  

- Hauptamtliche Führungskräfte - 

Die Forderung nach hauptamtlichen Führungs-

kräften kommt ursprünglich von uns. Es ist aber 

nicht das Ziel des Landesfeuerwehrverbandes, al-

le Führungskräfte hauptamtlich tätig werden zu 

lassen. Wir haben nur gesehen, dass es diese 

Tendenz in anderen Bundesländern seit einigen 

Jahren gibt. Kreisbrandmeister werden in den 

meisten Ländern hauptamtlich, weil man einfach 

keine Führungskräfte mehr findet, die solch ein 

Amt ehrenamtlich übernehmen.  

Nehmen wir den Landkreis Göttingen. Er hat 

schon fast die Größe eines kleinen Bundeslan-

des. Es gibt dort 10 000 bis 15 000 Feuerwehr-

leute und sehr viele Feuerwehren. Wer will das 

nebenamtlich führen? - Wir haben dort noch ei-

nen Kreisbrandmeister, aber die Gefahr besteht, 

dass irgendwann einmal der Punkt kommt, an 

dem man keine Führungskraft mehr finden wird, 

die ehrenamtlicher Kreisbrandmeister sein will. 

Denn auch wenn man die Aufwandsentschädi-

gung noch so hochschraubt, man hat dadurch 

keine Sozialversicherung und keine Altersabsi-

cherung. Man bekommt zwar Geld, aber das ist 

nicht das, was man braucht, um die Familie auch 

im Alter unterstützen zu können.  

Vor diesem Hintergrund haben wir gesagt: Wir 

müssen die Möglichkeit schaffen, hauptamtliche 

Kreisbrandmeister einzusetzen. Es reicht nicht 

aus, dass ein Landkreis sagt - das ist schon vor-

gekommen -: Wir machen jetzt jemanden zur Si-

cherheitsfachkraft oder stellen ihn als Angestell-

ten im Ordnungsamt ein, und nebenbei ist er 

Kreisbrandmeister. - Letztlich macht er dann vor-

wiegend eine ganz andere Arbeit als die des 

Kreisbrandmeisters, die er eigentlich machen soll-

te. Wir sagen: Das muss klar geregelt werden.  

Das Hauptamt ist immer die zweite Option. So-

lange sich Ehrenamt selbst führen kann, sollte es 

das auch tun. Aber immer dann, wenn es das Eh-

renamt nicht mehr kann und wir niemanden mehr 

finden, muss diese Möglichkeit gegeben sein. 

Das betrifft dann nicht nur die Landkreise, son-

dern auch große Feuerwehren.  

Nehmen Sie Städte wie Lüneburg und Celle. Das 

sind Städte mit 70 000 Einwohnern und riesigen 

freiwilligen Feuerwehren mit einem ehrenamtli-

chen Ortsbrandmeister. Die Stadt Hameln mit et-

wa 50 000 Einwohnern hat eine hauptamtliche 

Wache. Setzen Sie das einmal ins Verhältnis! Ich 

weiß nicht, wie viele Einsätze Lüneburg fährt, 

aber ich vermute es sind locker 700 Einsätze im 

Jahr, und das bei einer ehrenamtlichen Führung. 

Da wird es schon langsam schwierig für den 

Ortsbrandmeister, noch den Überblick über seine 

Feuerwehr zu behalten.  

- Kreisausbilder an der NABK - 

Wir sehen das genauso wie die kommunalen 

Spitzenverbände. Kreisausbilder an der NABK zu 

haben, ist nicht unser Ansinnen und auch nicht 

unsere Forderung. Wir möchten natürlich, dass 

die Kreisausbilder in die Planung miteingebunden 

werden. Das werden sie aber über die Ausschüs-

se wie den Fachausschuss Ausbildung, Schulen, 

Wettbewerbe, Sport (ASWS) im Landesfeuer-

wehrverband. Vielleicht kann man die Zusam-

menarbeit noch etwas intensivieren, aber mehr ist 

nicht notwendig.  

Abg. Rainer Fredermann (CDU): Ich habe eine 

Frage zum Fachzug Vegetationsbrände. Herr 

Dr. Trips hat das aus Sicht der kommunalen Spit-

zenverbände als nicht sinnvoll erachtet. Er geht 

da eher auf den Bereich Wassertransport und 

Wasserförderung. Ich hätte gern gewusst, warum 

Sie für spezielle Vegetationsbrandzüge sind.  

Ab welcher Ebene sollten Führungskräfte haupt-

amtlich sein? Sie hatten von Kreisbrandmeistern 

gesprochen. Sollte man es unter Umständen bei 

größeren Kommunen von der Einwohnerzahl ab-

hängig machen? Was stellen Sie sich da vor? 

Bei den schriftlichen Ausführungen der kommuna-

len Spitzenverbände kam auch noch das Thema 

Pressearbeit zum Tragen. Die Pressearbeit liegt 

grundsätzlich bei den Kommunen, ich weiß aber 

auch von vielen Feuerwehren, dass sie gern ei-

nen Pressesprecher hätten. Wie schätzen Sie 

dieses Spannungsfeld ein? 

Karl-Heinz Banse: Der Fachzug Wassertransport 

wird bei großen Industriebränden eingesetzt. Da-

mit habe ich die Möglichkeit, mit fünf großen 

Tanklöschfahrzeugen mindestens 10 000 l bis 

12 000 l Wasser innerhalb einer kurzen Zeit koor-

diniert an eine bestimmte Stelle zu bringen. Das 

sind keine Fahrzeuge, mit denen ich bei einem 

Waldbrand in den Wald fahren kann. Denn das 

sind wirklich sehr schwere Fahrzeuge. Vor zehn 

Jahren haben sie noch um die 12 t bis 13 t gewo-
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gen. Heute sind wir im Bereich von 16 t bis 18 t. 

18 t sind mittlerweile schon fast normal, damit 

sind wir schon über 16 t hinaus und im Sonder-

fahrzeugbereich. Diese Fahrzeuge sind für Wald-

brände nicht geeignet, haben aber auch ihren 

Sinn, z. B. bei Bränden in Gewerbegebieten, in 

denen es nicht genug Löschwasser gibt. Wir 

könnten an dieser Stelle auch über die Privatisie-

rung der Versorgungsträger diskutieren und fra-

gen, was mit der Wasserversorgung ist. In man-

chen Bereichen haben wir jedenfalls das Prob-

lem, dass es nicht genügend Löschwasser gibt. 

Wenn keine Zisternen vorhanden sind, braucht 

man dann ein entsprechendes Fahrzeug.  

Vielleicht braucht man das auch bei Waldbrän-

den, wenn man eine Behälterstation einrichtet, al-

so einen künstlichen Teich anlegt mit einer Zis-

terne oder großen Behältern, die man sukzessive 

befüllt, damit Wasser abgenommen werden kann, 

um in den Wald hineinzugehen. Insofern spielen 

die Wasserförderzüge schon eine Rolle bei Wald-

bränden. Dabei geht es darum, das Wasser in 

den Wald zu bringen.  

Nehmen wir einen Brandeinsatz im Harz. Dort 

gibt es eigentlich keine Seen, nur künstliche Tal-

sperren, aber die sind auch nicht in jedem Tal. 

Wenn ich dann das Wasser über eine Strecke 

von 6 km transportieren muss, um es an die Stel-

le zu bringen, an der es brennt, brauche ich ent-

sprechendes Material und Equipment. Dafür gibt 

es die Wassertransportzüge. Sie sind in der Lage, 

in kurzer Zeit eine größere Menge Wasser an ei-

ne andere Stelle zu transportieren.  

Ich habe einmal eine Übung in Bad Lauterberg 

gefahren, dort ging es von der Odertalsperre zum 

Stöberhai, wo damals dieser große Aufklärungs-

turm stand. Die Bereitschaft aus Gifhorn hat sich 

dort ausgetobt und es dann auch irgendwann ge-

schafft, das Wasser nach dort oben zu transpor-

tieren. So etwas muss man natürlich üben. Man 

braucht z. B. Verstärkerpumpen, die bringen die-

se Fachzüge mit. Auf diese Weise kommt das 

Wasser dann kontinuierlich; denn wenn man eine 

Förderleitung hat, kann man permanent Wasser 

pumpen. Tanklöschfahrzeuge müssen pendeln, 

und weil man nicht über genug Tanklöschfahr-

zeuge verfügt, hat man dann immer Unterbre-

chungen in der Wasserversorgung. Das ist der 

eine Punkt.  

Der andere Punkt betrifft die Fahrzeuge. Wenn 

ich in den Wald hinein will, brauche ich hochge-

ländegängige Fahrzeuge. Das heißt nicht, dass 

ich mit einem Unimog mitten in den Brand hinein-

fahren kann und melden kann: Feuer aus! - Ich 

komme auch nur ein Stück weit hinein und nicht 

unmittelbar an den Brandherd, aber ich komme 

viel weiter hinein als mit einem herkömmlichen 

Fahrzeug. Ich habe dann Schlauchmaterial, eine 

gewisse Wassermenge und Leute dabei, und 

dann kann ich arbeiten. Aber um überhaupt dort-

hin zu kommen, brauche ich diese Fahrzeuge.  

Bei dem Brand in Schweden war das sehr prob-

lematisch. Die Infrastruktur im Wald ist dort nicht 

so gut wie bei uns. Wir hatten Unimog-

Fahrgestelle und sogenannte Hägglunds - das 

sind hochgeländegängige Fahrzeuge, die im 

Oberharz zur Rettung am Brocken eingesetzt 

werden. Damit konnte man dann wirklich in den 

Wald fahren. Aber diese Fahrzeuge sind auch 

sehr hoch, und das ist eine Investition, die für uns 

nicht unbedingt erforderlich ist.  

In der Heide haben wir das Problem der Sandbö-

den. Wenn Sie dort mit einem 16-Tonner hinein-

fahren, haben Sie viel Spaß. Bei einem Moor-

brand ist es noch dramatischer. Das Fahrzeug 

sinkt dann bis zu den Achsen ein. Das würde viel-

leicht auch einem Unimog passieren, aber der 

könnte sich wahrscheinlich rechtzeitig rauswüh-

len. Diese Fahrzeuge sind also erforderlich, und 

wir brauchen Waldbrand- und Vegetationsbrand-

bekämpfungszüge. 

Bezüglich hauptamtlicher Kräfte würde ich die 

Grenze bei großen Schwerpunktfeuerwehren zie-

hen. Die Frage ist, wer hauptamtlich werden soll: 

der Stadtbrandmeister oder der Ortsbrandmeister 

der Schwerpunktfeuerwehr? - Das müsste man 

sich einmal genauer ansehen. Das könnte man 

über die Verordnung dezidiert regeln. Ich denke, 

großen Schwerpunktfeuerwehren wie Gifhorn, 

Lüneburg und Celle sollte man diese Möglichkeit 

schon eröffnen. Aber bei einer Schwerpunktfeu-

erwehr einer 15 000-Einwohner-Gemeinde sollte 

man schon überlegen, ob das notwendig ist. Es 

sei denn, man findet niemanden, der das Amt 

übernimmt. Dann hat man keine andere Chance.  

Zum Thema Pressesprecher: Wir selbst, auch die 

Ehrenbeamten und die Chefs der Feuerwehren, 

sind Angehörige der Kommunen, und der Bür-

germeister hat den Hut auf. Er hat seinen Presse-

sprecher, und das ist derjenige, der spricht. Ich 

habe da schon einiges durch.  

Einmal ist etwas bei einem Brand an einer Müll-

anlage in Göttingen umgefallen. Ein Bild davon 
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wurde dann veröffentlicht, und es gab Ärger mit 

dem Landrat und dem Bürgermeister vor Ort. Gott 

sei Dank kamen die Bilder, die von uns veröffent-

licht wurden, von der Polizei aus dem Hub-

schrauber der Polizei. Das war schon dramatisch.  

Wir müssen den Feuerwehren ein Stück weit Si-

cherheit geben. Das muss geregelt werden. Man-

che Kommunen haben das getan, und die Haupt-

verwaltungsbeamten haben die Pressesprecher 

der Feuerwehr auch als solche anerkannt. Das ist 

aber nicht überall der Fall. In den meisten Kom-

munen lässt man das einfach so laufen und sagt: 

Ihr macht das schon. Wenn dann aber so etwas 

passiert, dass Bilder veröffentlicht werden, die 

lieber nicht hätten veröffentlich werden sollen, 

weil man gerade in der Gebührenkalkulation für 

eine Müllverbrennungslage ist, dann ist das 

schwierig. Da sollte man sich vorher überlegen, 

ob man den Feuerwehrleuten nicht eine entspre-

chende Ausbildung gibt, sie zu Pressesprechern 

bestellt und das auch per Satzung in der jeweili-

gen Kommune regelt, damit wir ein Stück weit ge-

stärkt und geschützt sind. Das meinen wir damit. 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP): Sie haben extrem 

viele Themenbereiche angesprochen. In dem 

zeitlichen Rahmen, den wir uns hier gesetzt ha-

ben, ist es quasi unmöglich, das alles im Einzel-

nen durchzudiskutieren. Insofern ist es gut, dass 

Sie Ihre Stellungnahme verschriftlicht haben, und 

wir das alles in Ruhe nachlesen können.  

Ich will mich auf eine Frage beschränken, die sich 

auch ein Stück weit aus dem FDP-Antrag ergibt. 

Wir haben uns darin auf die Wald- und Flächen-

brände konzentriert. Sie hatten den Moorbrand in 

Meppen angesprochen. Das ist sicherlich in jegli-

cher Hinsicht ein Fall, der sich nicht wiederholen 

sollte. Das bringt mich zu der Frage - das findet 

sich in unserem Antrag unter den Punkten 17 und 

18 -, wie es aktuell insbesondere mit Munitions-

verdachtsflächen und Standorten mit Rüstungsalt-

lasten aussieht. Haben Sie dazu ein ausreichen-

des Kataster insbesondere im Bereich der ange-

sprochenen Gebiete wie Harz und Heide? Wissen 

Sie, wo etwas sein könnte? 

Die zweite Frage, die sich daran anschließt: Ha-

ben Sie eigentlich entsprechendes technisches 

Equipment wie fernsteuerbare Löschgeräte, 

Löschraupen oder Ähnliches, mit dem Sie dort 

arbeiten können, oder gibt es das in Niedersach-

sen gar nicht?  

Karl-Heinz Banse: Das Wissen um die Standorte 

besteht in den jeweiligen Gebietskörperschaften. 

Ich nenne z. B. Ehra-Lessien oder Munster. Wenn 

dort auf den Truppenübungsplätzen, wo mit Muni-

tion zu rechnen ist, Brände sind, wissen die 

Kreisbrandmeister und die Feuerwehren aus die-

sem Bereich sehr wohl, was auf sie zukommt. Sie 

würden niemals allein, also nur mit eigenen Kräf-

ten ohne Begleitung durch die Bundeswehr bzw. 

ohne fachkundige Begleitung in solch ein Scha-

densgebiet hineingehen. Das war in Meppen üb-

rigens auch so. Da wurden wir, was das angeht, 

ganz gut betreut.  

Ob es ein landesweites Kataster gibt, weiß ich 

nicht. Ich habe keines. Ich weiß auch nicht, ob 

das erforderlich ist. Wichtig ist, dass man von den 

Stellen, an denen Munition sein könnte, weiß und 

die Führungskräfte der Feuerwehren entspre-

chend informiert und unterstützt werden. Ich gehe 

davon aus, dass das getan wird.  

Zur Technik. Wir haben keine ferngesteuerten 

Löschpanzer, die dort hineinfahren können. Die 

Technik gibt es, sie nennt sich LUF. Das sind 

ferngesteuerte Geräte, die bei Tunnel- und In-

dustriebränden eingesetzt werden. Wenn man 

keine Leute hineinschicken kann, weil die Gefahr 

viel zu groß ist, kann man so ein ferngesteuertes 

Gerät hineinschicken. Die Geräte können auch 

Wasser spritzen und mit der Wärmebildkamera 

Messungen machen und so der Einsatzleitung 

Rückschlüsse ermöglichen. Diese Geräte gibt es 

auch in Niedersachsen, aber für den Wald haben 

wir so etwas nicht.  

Die Bundeswehrfeuerwehr ist die zweitgrößte 

Feuerwehr in Deutschland. Dort gibt es viele 

technische Möglichkeiten. Ich kann mir vorstellen, 

dass die sie an den Truppenübungsplätzen - dort, 

wo die Gefahr besonders hoch ist - eventuell so 

etwas vorhält. Ich weiß es aber nicht, und ob sie 

entsprechendes Gerät in Niedersachsen vorhält, 

kann ich Ihnen nicht sagen.  

Letztlich sind wir beim Thema Munition auf die 

Bundeswehr angewiesen, also auf die, die wis-

sen, wo etwas ist, und uns gegebenenfalls sagen, 

wo wir mit Munition rechnen und entsprechend 

aufpassen müssen.  

Abg. Jens Ahrends (AfD): Bei Ihrer Forderung, 

das Ehrenamt zu stärken, fühle ich mich an einen 

Antrag erinnert, den die AfD-Fraktion gestellt hat - 

Stichwort „Feuerwehrrente“-; er ist leider nicht 

angenommen worden.  
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Meine Fragen betreffen zunächst einmal das 

Stichwort „WBEK“. Vor Kurzem stand in der Cel-

leschen Zeitung, dass diese Waldbrandeinsatz-

karten (WBEK) jetzt digital verfügbar, aber kaum 

Lesegeräte vorhanden seien. So hatte sich der 

Kreisbrandmeister Volker Prüsse geäußert. Er hat 

gesagt: Wir haben nicht genug Lesegeräte, wir 

können sie nur in den Führungsfahrzeugen nut-

zen. - Meine Fragen sind: Wie viele Geräte haben 

Sie? Wie viele Geräte brauchen Sie? Was ist un-

gefähr der Kostenrahmen? 

Meine zweite Frage bezieht sich auf den Einsatz 

von Drohnen. Man hat mir zugetragen, dass Sie 

den Einsatz von Drohnen für nicht sehr sinnvoll 

halten. Dazu hätte ich gern ein Statement von 

Ihnen.  

Karl-Heinz Banse: Zu den Waldbrandkarten: Die 

sind mittlerweile digitalisiert. In der vergangenen 

Woche haben wir den Zugang freigeschaltet be-

kommen. Ich habe das zu Hause ausprobiert. 

Dort habe ich allerdings einen leistungsfähigen 

Rechner, der in der Lage ist, die Karte für Nieder-

sachsen im Ganzen herunterzuladen. Man muss 

dann in die entsprechenden Bereiche hineinzoo-

men, um zu gucken, was dort los ist. Das muss 

vielleicht noch etwas verbessert werden, aber im 

Prinzip ist das okay. Ich weiß aber nicht, was 

passiert, wenn ich die Karte auf einem Einsatz-

leitwagen (ELW) mit dem Rechner dort öffnen 

will.  

Lesegeräte gibt es nur dort, wo die Kommunen 

den ELW damit ausgestattet haben. Jede 

Schwerpunktfeuerwehr hat einen ELW für ihren 

Löschzug. Die Bereitschaften haben auch ELW, 

die zum Teil mit Rechnern ausgestattet sind. Es 

gibt aber auch Fahrzeuge älteren Typs, die noch 

keine Rechner haben. Wir haben nicht in jeder 

Feuerwehr das so häufig angesprochene Tablet 

oder den Laptop, den man dann zur Einsatzstelle 

mitnimmt. Das ist ein uralter Wunsch von uns. Es 

ist auch einmal seitens des MI angestrebt wor-

den, für alle Feuerwehren Tablets oder Laptops 

zu besorgen. Das ist leider gescheitert.  

Auch das habe ich gestern bei Herrn Dr. Althus-

mann angesprochen. Es wäre schon toll, wenn 

die Feuerwehren mit solchen Geräten arbeiten 

könnten. Es kostet ja nicht mehr das ganz große 

Geld, für jede Feuerwehr so ein Tablet anzu-

schaffen. Allerdings muss es natürlich leistungs-

fähig sein, und die Netzabdeckung muss auch 

vorhanden sein. Was nützt mir das Tablet, wenn 

es mitten in der Heide oder im Harz eine Stunde 

dauert, die Waldbrandeinsatzkarte von Nieder-

sachsen herunterzuladen? In der Zeit haben wir 

das Feuer vielleicht auch schon ohne die Karte 

gelöscht.  

Sie hatten nach den Drohnen gefragt. Drohnen im 

Feuerwehreinsatz sind sinnvoll. Sie sind sinnvoll 

bei Gebäudebränden, bei Industriebränden. Ich 

habe das schon selbst bei einem Großbrand im 

Bereich Northeim erlebt. Da brannte eine große 

Lagerhalle, Teile waren schon eingestürzt. Man 

konnte niemanden mehr hineinschicken und 

wusste nicht, was im Inneren los war. Wir sind 

dann mit einer Drohne hineingeflogen. Die Nort-

heimer hatten schon vor zehn Jahren eine Droh-

ne. Man hat dann eine 3-D-Brille auf, fliegt mit der 

Drohne in das Gebäude und kann genau sehen, 

welche Gebäudeteile eingestürzt sind und wo der 

Brandherd ist. Eine tolle Sache.  

Bei einem Waldbrand sehe ich die Effektivität ei-

ner Drohne nicht so sehr. Eigentlich muss ich die 

Drohne noch sehen können, um sie fliegen zu 

können. Wir fliegen ja nicht mit Predator-Drohnen 

wie die Amerikaner. Insofern ist es schwierig, die 

Drohne zu steuern. Zudem kann die Drohne ein 

Feuer auch nur entdecken. Sie ist ähnlich wie das 

Waldbrandfrüherkennungssystem, mit dem ich 

ein Feuer entdecken und feststellen kann: Hier 

brennt es. - Die Drohne kann auch nur sehen, 

dass es brennt.  

Wenn ich mit dem Waldbrandbeobachtungsflug-

zeug oder dem Hubschrauber zu einem Wald-

brand fliege, habe ich die Übersicht über einen 

Waldbrand. Ich sehe den Bestand, der brennt. An 

Bord ist ja nicht nur ein Feuerwehrmann, sondern 

auch ein Förster. Dieser kann den Wald auch hin-

sichtlich seiner Brandlast und seiner Gefährlich-

keit beurteilen. Aus der Luft kann ich dann wichti-

ge Hinweise geben. Ich kann z. B. sagen: Dort 

brennt Totholz, dort brennt eine Fichtenschonung, 

dort ist ein Waldweg, der Wind weht von Ost nach 

West, das Feuer zieht in eure Richtung. - Solche 

Angaben kann ich machen, und ich kann auch 

aus der Luft führen. Das kann ich nur in einem 

Flugzeug oder einem Hubschrauber. Das be-

komme ich mit einer Drohne nicht hin. Drohnen 

sind insofern nicht der ganz große Gewinn für 

uns.  

Abg. Bernd-Carsten Hiebing (CDU): Sie haben 

sich in Ihren Ausführungen u. a. zum Moorbrand 

in Meppen geäußert. Da ich aus dieser Region 

komme, habe ich auch ein wenig davon mitbe-

kommen. Die Bundeswehr hat ja viel zu spät Hilfe 
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angefordert. Ich habe Ihre Einlassungen aller-

dings nicht ganz verstanden. Können Sie einmal 

erläutern, wie Sie das, was Sie eben gesagt ha-

ben, gemeint haben?  

Karl-Heinz Banse: Sagen wir es einmal so: Wir 

waren in die Einsatzleitung nicht so eingebunden, 

wie wir es kennen und wie wir es uns gewünscht 

hätten. Es gab zwei Einsatzleitungen. Bei der des 

Landkreises konnte man jede Information be-

kommen. Bezüglich des Gebiets hinter dem Zaun, 

also Richtung Dorf und Wald, ging es wunderbar. 

Das war eine Superkommunikation. Aber inner-

halb des Geländes der Wehrtechnischen Dienst-

stelle war es etwas schwieriger. Dort gab es ein-

mal eine Einsatzleitung - ich selbst war nur zwei-

mal dort - und zusätzlich eine sogenannte Opera-

tionszentrale (OPZ). Bei der OPZ hatten wir Zu-

trittsverbot. Ich weiß gar nicht, ob dort einmal ein 

Feuerwehrmann hineingekommen ist. Das war al-

les nicht so, wie wir uns das vorstellen. Da wurde 

nicht Stabsarbeit in der Form geleistet, wie wir es 

kennen.  

Dann gab es wohl auch Abspracheprobleme. 

Einheiten der Feuerwehr kamen an, wurden ir-

gendwohin geschickt, haben dann aber keinen 

Auftrag bekommen und standen erstmal fünf oder 

sechs Stunden herum. Es dauerte teils ewig, bis 

Einheiten, die im Einsatz waren und nicht genug 

dabei hatten, mit Essen und Getränken versorgt 

wurden. Das lag nicht am THW, das die Verpfle-

gung verteilt hat, sondern es lag an der Koordina-

tion. Es muss ja jemanden geben, der koordiniert.  

Es gab so einige Dinge, die meines Erachtens 

nicht optimal gelaufen sind. Ich will diesen Einsatz 

jetzt nicht völlig schlecht reden - insgesamt hat 

die Zusammenarbeit ganz gut geklappt -, aber die 

Stabsarbeit war nicht so, wie wir sie kennen.  

Abg. Bernd-Carsten Hiebing (CDU): Das ist ja 

alles aufgearbeitet worden.  

Karl-Heinz Banse: Ich hoffe es. Es gab da ja vie-

le Berichte. Die Bundeswehr geht seitdem auch 

viel offener auf uns zu. Wir wollen nicht hoffen, 

dass so etwas noch einmal passiert, aber ich ge-

he davon aus, dass wir von vornherein anders 

eingebunden werden würden, falls es wieder zu 

einem solchen Brand kommen sollte. Ich habe 

das Beispiel Schweden vorhin genannt. Dort war 

es ganz anders.  

Abg. Rüdiger Kauroff (SPD): Ich möchte auch 

noch einmal ganz kurz auf Meppen eingehen. 

Uns ist ja auch bekannt geworden, dass das Zu-

sammenspiel dort nicht so funktioniert hat, wie 

man es sich vorgestellt hätte. Ich weiß, dass es 

im Abschlussbericht bezüglich Meppen die An-

weisung gibt, dass die Bundesfeuerwehren mit 

den örtlichen Feuerwehren, die um die Übungs-

gelände herum angesiedelt sind, mindestens 

einmal im Jahr eine gemeinsame Übung machen 

müssen, auch mit Blick auf Meppen. Das betrifft 

die Hilfsorganisationen ebenso. Ich weiß, dass 

die Johanniter aus Wunstorf mittlerweile zu einer 

Nachübung in Meppen gewesen sind. Ist das 

vonseiten der Feuerwehr auch schon der Fall ge-

wesen? Hat die Feuerwehr dort an Übungen teil-

genommen? 

Ich habe noch eine andere Frage. Da geht es um 

die Unimog-Fahrgestelle. Mir selbst ist auch be-

kannt, dass diese Fahrzeuge Ende der 70er-

Jahre in Niedersachsen beschafft worden sind. 

Ich glaube, dass wir dort seitens der Politik auch 

schon den Einstieg gefunden haben. Wir haben in 

den laufenden Haushalt für 2020 1 Million Euro 

für die Beschaffung dieser Fahrzeuge eingestellt. 

Ist das beim Landesfeuerwehrverband ange-

kommen? Laufen die ersten Beschaffungsmaß-

nahmen für diese Fahrzeuge schon?  

Karl-Heinz Banse: Zur ersten Frage: Ich weiß, 

dass auf Bundeswehrgelände gemeinsam mit der 

Feuerwehr geübt wird. Ich weiß nicht, ob das in 

Meppen schon geschehen ist. Da müsste man in 

Meppen nachfragen. Ich habe nicht jede Kreis-

feuerwehr im Blick, aber ich gehe davon aus, 

dass sie zusammen geübt haben – nach diesem 

Ereignis auf jeden Fall. Die Bundeswehr hat ja 

auch ein Interesse daran, dass alles reibungslos 

und vernünftig abläuft und das Feuer schnell ge-

löscht wird, sollte wieder eines ausbrechen. Ich 

gehe davon aus, dass das so klappen wird.  

Zu den geländegängigen Fahrzeugen. Ich begrü-

ße es natürlich sehr, dass Mittel zur Fahrzeugbe-

schaffung zur Verfügung gestellt worden sind, 

und ich bin darüber informiert, dass da etwas 

läuft. Leider ist der Landesfeuerwehrverband aber 

nicht die Beschaffungsstelle für solche Fahrzeu-

ge.  

Zunächst müssen wir uns allerdings einigen, wel-

chen Fahrzeugtyp wir wollen. Da spielt die 

Löschwasserbehältergröße eine Rolle. Ich habe 

das vorhin angesprochen. Die Frage ist: Müssen 

die Fahrzeuge wirklich mit allem, was man sich 

vorstellen kann, ausgestattet sein? - Da gibt es 

tolle Sachen. Die Industrie baut alles, was man 
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will. Sie hat auch immer sehr gute Vertreter, die 

tolle Sachen verkaufen wollen. Da muss man ein 

wenig planen, und wenn man das dann getan hat, 

wäre es natürlich sinnvoll, eine landesweite Be-

schaffung anzustoßen. Ob das Land das dann 

selbst macht oder sich der Kommunalen Wirt-

schafts- und Leistungsgesellschaft (KWL), die ja 

auch Fahrzeuge beschafft, bedient, kann man 

sich dann ja überlegen. In anderen Ländern ist es 

ähnlich gelaufen. Dort hat man die kommunalen 

Beschaffungsstellen dafür genutzt. Ich hoffe, dass 

das zügig anläuft, sobald das Geld bereitsteht.  

Vielleicht noch eine Anmerkung zur Brandschutz-

bedarfsplanung. Uns ist es sehr wichtig, dass alle 

Kommunen Brandschutzbedarfspläne erstellen. 

Ich kann es jedoch nicht nachvollziehen, dass bei 

der Beschaffung der Fahrzeuge, die sich aus dem 

Plan als notwendig ergeben, das Konnexitäts-

prinzip greift. Ich sehe das anders. Denn laut 

Brandschutzgesetz ist jede Kommune verpflichtet, 

in ihrem Bereich eine geeignete Feuerwehr auf-

zustellen. Und wenn dieser Brandschutzbedarfs-

plan feststellt, dass eine Kommune 15 Häuser mit 

einem Rettungsweg über das 5. OG hat und man 

dort ohne Drehleiter nicht hineinkommt, dann 

muss diese Drehleiter angeschafft werden. Da 

kann man nicht sagen: Das haben wir vorher 

nicht gewusst. Wir sind zwar Aufsicht und haben 

den Rettungsweg genehmigt, aber weil jetzt das 

Land kommt und sagt, wir sollen etwas tun, muss 

es uns auch die Drehleiter kaufen. - Das kann ich 

mir so nicht vorstellen.  

Wir gehen sogar noch ein Stück weiter. Wir sehen 

diese Bedarfsplanung nicht nur für die einzelnen 

Kommunen, wir sehen sie eigentlich auch für die 

Landkreise, weil sich auch diese Gedanken über 

ihr Gebiet machen sollten, und wir sehen sie so-

gar für das Land. Man ist ja dabei, sich Gedanken 

für das Land zu machen. Wenn man die Kreis-

feuerwehrbereitschaften neu strukturieren will, 

muss man ja wissen, was man für sein Land 

überhaupt braucht. Wo sind Gefahren? Wo sind 

die Schwerpunkte? Wo gibt es Flüsse, Moor und 

Heide? Wo besteht die Gefahr von Hochwasser, 

Wald-, Moor- und Vegetationsbränden? - Das 

muss man klären, und dann muss man sagen, 

was man für entsprechende Einsätze braucht. Da 

sind wir dabei. Insofern sage ich: Bedarfsplanung 

ist auch auf Landesebene nötig - und letztlich 

auch auf Bundesebene.  

Niedersächsische Jugendfeuerwehr e. V. 

Anwesend: 

- André Lang (Landesjugendfeuerwehrwart) 

- Lennart Kutzner (Jugendreferent) 

André Lang: Ich glaube, es wird niemanden ver-

wundern, dass ich in meinen Ausführungen aus-

schließlich auf die Kinder- und Jugendfeuerweh-

ren und ihre Wichtigkeit für die Zukunft des nie-

dersächsischen Brandschutzes eingehe. Ich 

möchte mit einer Zahl beginnen, die den einen 

oder anderen vielleicht irritieren mag, nämlich mit 

der Zahl Null. Null, das ist die Anzahl der Zeltla-

ger und Freizeitmaßnahmen, die dieses Jahr, wie 

geplant, durchgeführt werden können. Der Grund 

ist die immer noch aktuelle Pandemielage. Wir 

sind uns alle einig, dass das situationsbedingt 

und kein Normalzustand ist. Selbstverständlich 

sind wir verantwortungsbewusst und wollen die 

Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehren nicht 

gefährden. Das geht vor.  

Aber über die Zahl Null sollten wir einmal nach-

denken; denn sie bietet uns die Gelegenheit, zu 

sehen, was sonst quasi nebenbei, ohne dass es 

wirklich jemand mitbekommt, in den Kinder- und 

Jugendfeuerwehren passiert, was den Jugendli-

chen alles geboten wird und wer dies alles leistet. 

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Feu-

erwehr wird erfreulicherweise jedes Jahr größer. 

Eine ständig steigende Anzahl von motivierten 

Mädchen und Jungen: Mittlerweile sind es mehr 

als 45 000 aus allen gesellschaftlichen Schichten 

überall in unserem Land – allen Unkenrufen in 

Sachen demografischer Entwicklung zum Trotz. 

Ich kann also ganz selbstbewusst sagen: Unser 

Angebot stimmt. Ich gehe sogar noch weiter und 

unterstreiche, dass ich finde und ganz davon 

überzeugt bin, dass sich die Kinder und Jugendli-

chen das absolut genialste Hobby der Welt aus-

gesucht haben.  

Betreut werden sie dabei komplett ehrenamtlich 

von mehr als 10 000 Betreuerinnen und Betreu-

ern landesweit. Das geschieht, wie gesagt, kom-

plett ehrenamtlich. Die Betreuerinnen und Be-

treuer leisten diese Arbeit neben ihrem Beruf und 

ihrer Tätigkeit in den Einsatzabteilungen. Ich er-

spare es Ihnen, das in hauptamtliche Stellen um-

zurechnen. Aber wenn man das einmal hoch-

rechnet, kommen Kosten zusammen, die sich 

niemand leisten will.  
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Die niedersächsische Struktur mit den Kinder- 

und Jugendfeuerwehren und den Übergangspha-

sen zwischen den einzelnen Abteilungen hat sich 

bewährt und findet bundesweit Nachahmer. Wir 

sind Vorbild, und darauf bin ich auch stolz.  

Ich freue mich, dass im Bericht der Strukturkom-

mission ein ganzes Maßnahmenpaket enthalten 

ist, um das ehrenamtliche Engagement in unse-

rem Land nachhaltig stärken zu können. Das 

muss - das ist mir wichtig, und darauf möchte ich 

jetzt eingehen - unbedingt schnellstmöglich um-

gesetzt werden, damit wir das Ehrenamt stärken 

und erhalten können.  

Der erste Punkt: Was in den Kinderfeuerwehren 

passiert, ist Feuerwehr. Feuerwehr auf kindge-

rechtem Niveau, Feuerwehr spielerisch, Feuer-

wehr mit ganz viel Spaß – aber es ist und bleibt 

Feuerwehr. Da ist es nur folgerichtig und eigent-

lich auch längst überfällig, dass man die Dienst-

zeit in der Kinderfeuerwehr auch als Dienstzeit in 

der Feuerwehr anerkennt. Damit drückt man zum 

einen Wertschätzung aus für das, was die Kinder 

in ihrer Dienstzeit schon alles gelernt haben. Die 

können in Sachen Feuerwehr manchmal mehr als 

so mancher Erwachsener drauf hat. Aber zum 

anderen würdigt man auch das Engagement ihrer 

Betreuerinnen und Betreuer, die sich mit enor-

mem Aufwand einbringen.  

Welche Konsequenz hätte das schon? – Einige 

ehemalige Kinderfeuerwehrmitglieder bekommen 

als Erwachsene eine Ehrung für langjährige Mit-

gliedschaft ein wenig früher als andere. - Na und? 

Sie haben ja auch länger Dienst getan. Das dürfte 

eigentlich niemandem wehtun. Im Übrigen haben 

wir durch Mitgliedsausweise schon längst für eine 

Dokumentation gesorgt. Dieser Satz „Dienstzeit in 

der Kinderfeuerwehr ist Dienstzeit in der Feuer-

wehr“ muss einfach schnellstmöglich gelten, da-

mit man anerkennt, was dort passiert.  

Wer an Feuerwehr denkt - das ist bei meinen Vor-

rednern schon angeklungen -, denkt natürlich 

auch an Uniformen, Dienstgrade und Funktions-

abzeichen. Das gehört irgendwie mit dazu. Wir 

unterschätzen manchmal, welche hochemotionale 

Bedeutung das bei manch einem haben kann. Im 

Bereich der Kinderfeuerwehr, unserer jüngsten 

Abteilung, sind die Funktionsträger bisher nicht 

berücksichtigt. Wir haben im Rahmen der Struk-

turkommission Vorschläge erarbeitet, wie man 

das in einer hoffentlich bald erscheinenden neuen 

Feuerwehr-Verordnung ohne großen Kostenauf-

wand und ganz unkompliziert regeln kann. Darauf 

brauche ich nicht näher einzugehen. Sie alle ken-

nen das Papier.  

Ähnlich unkompliziert kann und sollte man auch 

mittels Verordnung die Organisation von Jugend-

feuerwehren oberhalb der Landkreisebene re-

geln. Das ist im Moment noch nicht geschehen. 

Sprich: Wie sieht es aus mit Aus- und Weiterbil-

dung, Lehrgängen, Beförderungen der Führungs-

kräfte z. B. auf Landesebene? – Auch dort sollte 

man landesseitig eine Regelung schaffen.  

Zentrales Element für gute Jugendarbeit ist und 

bleibt die optimale Ausbildung unserer Betreue-

rinnen und Betreuer. Dafür sollte die NABK unbe-

dingt ein verlässlicher Partner für uns sein, auch 

was die Planbarkeit der Kosten angeht. Wenn wir 

dort Lehrgänge durchführen, müssen die Kosten 

auch mittelfristig planbar sein. Sonst müssen wir 

auf andere Bildungsstätten ausweichen, und 

dann steigen die Kosten für unsere Teilnehmen-

den an, was in letzter Konsequenz bedeuten 

würde, dass die Ausbildung im Land zurückgeht 

und auch die Anzahl von Inhaberinnen und Inha-

bern der Jugendleitercard, der Juleica, die für uns 

der Qualitätsstandard ist, sinkt.  

Wir haben einen weiteren Punkt in Sachen Aus-

bildung, bei dem wir uns sehr gefreut haben, dass 

er im Bericht enthalten ist. Und zwar sollte man 

das, was unsere Mitglieder im Rahmen ihrer Ju-

gendfeuerwehrzeit an Wissen und an praktischen 

Fähigkeiten erworben haben, anerkennen und 

wertschätzen und im Rahmen einer modularen 

Ausbildung bei den ersten Schritten, die sie in 

den Einsatzabteilungen machen, anrechnen, so-

dass sie vielleicht einzelne Module nicht belegen 

müssen.  

Zurück zur Zahl Null bei den Zeltlagern und Frei-

zeitmaßnahmen und zu einer anderen Zahl. Im 

Bericht der Strukturkommission findet sich an der 

prominenten Stelle 6.1.2.7 – klingt gar nicht so 

wichtig, ist für uns aber die zentrale Stelle über-

haupt – die Möglichkeit, bei der ich Sie alle bitte, 

zu beweisen, wie ernst Ihnen eine Unterstützung 

der Arbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehren ist. 

Erfreulich viele von Ihnen haben wir schon in dem 

einen oder anderen Jugendfeuerwehrzeltlager 

begrüßen können, wir haben uns direkt ausge-

tauscht, und mit dem ein oder anderen bin ich 

schon durch den Harz gewandert. Machen Sie 

von der Möglichkeit Gebrauch, diejenigen, die 

solche Zeltlager und Freizeitmaßnahmen ermög-

lichen, wirklich zu unterstützen! Diese sorgen da-

für, dass Kinder und Jugendliche, die sich sonst 
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zum Teil vielleicht gar keinen Urlaub leisten kön-

nen - wir merken im Moment, was es bedeutet, 

lange zu Hause sein zu müssen -, eine Freizeit-

maßnahme erleben können.  

Damit ein solches Zeltlager stattfinden kann, 

nehmen viele Betreuerinnen und Betreuer ihren 

privaten Jahresurlaub. Diese Urlaubstage fehlen 

dann in der Familie. Wir fordern, diese Ehrenamt-

lichen zu entlasten, und zwar bitte nicht durch 

weitere warme, lobende Worte - die sind zwar 

immer schön, und wir hören sie gern, aber sie 

helfen nicht -, sondern ganz konkret durch die 

Möglichkeit von Freistellungen bzw. einer be-

stimmten Anzahl von Sonderurlaubstagen ent-

sprechend der Vorgaben des Bundesbildungsge-

setzes. Es kann und darf nicht sein, dass wir uns 

bei Zeltlagern der Zahl Null irgendwann aus ei-

nem anderen Grund nähern, nämlich aus dem 

Grund, dass niemand mehr die Kinder und Ju-

gendlichen betreuen kann, weil der Urlaub fehlt. 

Das kann und darf kein Grund sein.  

Wir fordern keineswegs einen Freibrief für zusätz-

lichen Erholungsurlaub. Wer schon einmal in ei-

nem Zeltlager war, weiß, dass das kein Urlaub ist. 

Das bedeutet eine große Verantwortung und viel 

harte Arbeit, die natürlich entlohnt wird, wenn die 

Kinder Spaß haben. Wir fordern außerdem kei-

nesfalls Sonderurlaub für jede und jeden, sondern 

wir haben von uns aus in die Strukturkommission 

eingebracht, dass dies nur für qualifizierte Be-

treuerinnen und Betreuer gelten soll, die eine gül-

tige Juleica vorweisen können, die sich also kon-

tinuierlich weiterbilden. Wir fordern darüber hin-

aus keine unendlich große Zahl an Tagen, son-

dern man kann, damit man Planbarkeit garantie-

ren kann, was mit Blick auf die Finanzen und für 

Haushälter nicht unwichtig ist, die Zahl solcher 

Tage begrenzen.  

Ich bitte Sie dringend, schnellstmöglich dafür zu 

sorgen, dass eine nachhaltige Unterstützung und 

Stärkung des Ehrenamtes Realität wird und nicht 

nur eine Sonntagsrede bei einem Besuch im Zelt-

lager bleibt. Ich bitte Sie dringend, durch baldige 

Umsetzung aller genannten Punkte dafür zu sor-

gen, dass auch meine Nachfolgerin bzw. mein 

Nachfolger, wenn man in einigen Jahren das 

Brandschutzgesetz wieder novellieren sollte, stolz 

von wachsenden Mitgliederzahlen beim genials-

ten Hobby der Welt sprechen kann. Helfen Sie 

uns dabei! Sie haben es in der Hand! 

Abg. Rüdiger Kauroff (SPD): Sie haben von 

Sonderurlaub für Juleica-Inhaberinnen und Inha-

bern gesprochen. An wie viele Tage haben Sie 

gedacht, wie viele wären erforderlich?  

André Lang: Wir haben ganz bewusst keine Zahl 

genannt. Ich möchte nicht, dass es an einer Zahl 

scheitert. Aber, ganz ehrlich: Es gibt kein Zeltla-

ger, das weniger als sieben Tage dauert.  

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP): Ich kann die posi-

tiven Aussagen zu den Zeltlagern der Jugendfeu-

erwehr auch aus familiärer Erfahrung nur deutlich 

unterstreichen. Und gerade wegen des Kreisfeu-

erwehrzeltlagers im Landkreis Diepholz - meines 

Wissens das größte in Niedersachsen - weiß ich, 

dass es ein sehr großer Aufwand ist, ein Zeltlager 

zu verschieben. Meist ist es über mehrere Jahre 

geplant, und jeweils eine andere Gemeinde eines 

Kreises hat sich bereiterklärt, es durchzuführen. 

Da werden z. B. Flächen von Landwirten ange-

mietet usw. Wie stellt sich das niedersachsenweit 

dar? Wird es da einen Bruch geben, sodass über 

einen längeren Zeitraum keine Zeltlager stattfin-

den können, oder ist das vor Ort so gut geregelt, 

dass das trotzdem klappt?  

Ich halte das tatsächlich für einen sehr wichtigen 

Punkt, den man nicht vergessen darf, insbeson-

dere, wenn man mitbekommt, wie viele Menschen 

aus der Jugendfeuerwehr irgendwann in den akti-

ven Dienst überstellt werden. Wenn das fehlt, ha-

ben wir bei diesem Ehrenamt ein sehr großes 

Problem. Insofern sollte das wirklich flüssig funk-

tionieren.  

André Lang: Ihr Bruder stellt im Landkreis 

Diepholz jedes Jahr ein beeindruckendes Zeltla-

ger auf die Beine. Ich habe es auch schon gern 

besucht. Er hat uns, was die Absage betrifft und 

die damit verbundenen Schwierigkeiten, toll auf 

dem Laufenden gehalten. Man hat ja lange ver-

sucht, es doch noch durchzuführen.  

Landesweit stellt sich das höchst unterschiedlich 

dar. Es gibt einige Kommunen und Landkreise, 

die das Zeltlager verschoben haben. Einige ha-

ben auch abgesagt; denn im nächsten Jahr steht 

schon wieder unser Landeszeltlager mit mehr als 

3 500 Teilnehmern vor der Tür, und sie wollten 

nicht, dass sich die Menschen dann im nächsten 

Jahr für ein Lager entscheiden müssen. So hat 

z. B. der Bezirk Lüneburg sehr mit sich gerungen, 

wie er das Ganze organisieren kann.  

Wir haben aber, eigentlich fast untypisch, sehr 

unbürokratisch für verschiedenste Dinge auch auf 

Bundesebene ganz schnell Lösungen gefunden. 
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Wir in Niedersachsen konnten uns - z. B. als es 

um Wettbewerbe ging - sehr gut durchsetzen. 

Wenn ein Jugendlicher z. B. für den Erwerb der 

Leistungsspange, der höchsten Auszeichnung 

der Jugendfeuerwehr, im nächsten Jahr eigentlich 

schon zu alt wäre und sie nicht mehr erwerben 

dürfte, darf er das trotzdem noch tun. Genauso 

läuft es mit den Auszeichnungen für die Kinder-

feuerwehr, und ich gehe davon aus, dass man 

auch bei Zeltlagern eine entsprechende Möglich-

keit findet. Es gab schon die Anfrage, ob man 

denn im nächsten Jahr überhaupt noch mitkom-

men dürfe, weil man dann schon zu alt sei. Wir 

bekommen das alles hin.  

 

Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk  

Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt 

Schriftliche Stellungnahme: 

Vorlage 13 (zu Drs. 18/3922 und Drs. 18/3933) 

Vorlage 2 (zu Drs. 18/3971 und Drs. 18/6167) 

Anwesend: 

- Mario Kraatz (Vorsitzender Landesfachgruppe 

   Feuerwehr, ver.di Niedersachsen-Bremen)  

Mario Kraatz: Ich spreche heute für die Berufs-

feuerwehren. Die Gewerkschaft ver.di hat dort 

besonders den Gesundheitsschutz im Blick. Ge-

sundheitsschutz umfasst auch Themen wie Ge-

walt gegen Einsatzkräfte und Hygiene an der Ein-

satzstelle; ich denke da z. B. an COVID-19. Die 

Gewerkschaft sieht immer die Arbeitszeiten, die 

Arbeitsmittel, die Aus- und Fortbildung. Wir freuen 

uns, in dem Strukturbericht vieles davon wieder-

zufinden. Wir waren in den Arbeitsgruppen mit 

vielen Vertretern der Gewerkschaft ver.di reprä-

sentiert und konnten uns erstmalig wirklich ein-

bringen. Dementsprechend unterstützen wir viele 

Punkte in dem vorliegenden Bericht.  

Unser Hauptaugenmerk legen wir auf die NABK, 

weil für uns wichtig ist, dass man dort wirklich Er-

wachsenenbildung betreibt. Wenn wir sehen, 

dass am Standort Scheuen Übergangslösungen 

im Jugendherbergsstil realisiert werden, denken 

wir, dass da großer Nachholbedarf besteht. Es 

geht aber zukünftig in die richtige Richtung. Man 

setzt bereits vieles um. Auch die Digitalisierung 

sollte schnell ausgebaut werden. Wir sehen das 

wie der Landesfeuerwehrverband. Der Ausbau 

der NABK ist ganz wichtig. Wir befürworten es 

auch, dort ein zentrales Amt einzurichten. Ebenso 

ist es wichtig, ausreichend Personal an der NABK 

zu haben und sie auszubauen. Wir können die 

Zahlen, die der Landesfeuerwehrverband ange-

setzt hat, nur unterschreiben. Aus- und Fortbil-

dung kann man nur an neuen Fahrzeugen ma-

chen. Und wenn man den Fuhrpark dort so sieht, 

muss man sagen: Da muss einiges gemacht wer-

den. Gleiches gilt für die Sozialräume. In dem 

Umfeld in Scheuen steckt noch viel Arbeit. Vieles 

wurde im Strukturbericht bereits aufgegriffen. Das 

unterstützen wir.  

Für die Berufsfeuerwehren im Land Niedersach-

sen ist es wichtig, dass sie auch im Vergleich zu 

anderen Bundesländern attraktiv bleiben. Berufs-

feuerwehren sollten in den Städten nicht nach der 

wirtschaftlichen Lage bemessen werden. Für uns 

stehen die Besoldung und ein gerechter Tarif an 

oberster Stelle. Für die Beamten fordert die Ge-

werkschaft seit Jahren eine Sonderzuwendung, 

damit wir im Vergleich zu anderen Bundesländern 

attraktiv sind. Die Berufsfeuerwehren in Nieder-

sachsen müssen attraktiv sein, damit wir Kolle-

ginnen und Kollegen halten und dazubekommen 

und sie nicht zu Werksfeuerwehren oder Feuer-

wehren in anderen Bundesländern abwandern. 

Daher ist für uns ein Anwärtersonderzuschlag 

wichtig, den wir hier in Niedersachsen glückli-

cherweise noch in Höhe von 50% des Anwärter-

grundbetrages haben. Das ist eine Forderung der 

Gewerkschaft, die umgesetzt ist. Allerdings halten 

wir hier mit Blick auf die Attraktivität eine Höhe 

von 100 % für angemessen. Auch die Laufbah-

nen in Niedersachsen müssten ausgebaut wer-

den. Schließlich möchten wir ganz deutlich unter-

stützen, dass die Besoldung angemessen ange-

hoben wird - das gilt auch für unseren Landes-

branddirektor -, denn das betrifft alle Berufsfeu-

erwehren.  

Unsere schriftliche Stellungnahme liegt Ihnen vor. 

Wir möchten uns noch einmal ausdrücklich dafür 

bedanken, dass wir in der Strukturkommission 

mitwirken konnten und vieles, was wir einge-

bracht haben, auch berücksichtigt wurde.  

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03922.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03933.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03971.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06001-06500/18-06167.pdf
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Waldbesitzerverband Niedersachsen e. V. 

Schriftliche Stellungnahme: 

Vorlage 5 (zu Drs. 18/3922 und Drs. 18/3933) 

Anwesend: 

- Norbert Leben (Präsident) 

Norbert Leben: Sie glauben mir sicherlich, dass 

das Thema Waldbrandschutz für uns Waldbesit-

zer sehr wichtig ist und es uns entsprechend der 

Wetterlage fast täglich auf den Nägeln brennt. Die 

Ausgangslage in unseren niedersächsischen 

Wäldern ist vor dem Hintergrund des Klimawan-

dels kritisch. Wir alle spüren, dass es trockener 

und wärmer wird. Das bedeutet, unsere Wälder 

sind in zunehmender Gefahr.  

Wir sind diejenigen, die sich freuen, wenn die 

Feuerwehr kommt, uns unterstützt und sich vor 

unsere Werte stellt. Stürme, Dürre und damit ein-

hergehender massiver Schädlingsbefall - Borken-

käfer, Buchdrucker, Kupferstecher - haben viel-

fach zum Absterben der Bäume geführt. Wir ha-

ben hier das Stichwort „Harz“ gehört. Jeder, der 

dort durchfährt, weiß, wie es dort aussieht, und 

kann sich vorstellen, wie einem Waldbesitzer bei 

diesem Anblick das Herz blutet und er mit Tränen 

in den Augen vor diesem Bestand steht. Ich glau-

be, das kann man nachvollziehen.  

Leider sind heute nicht nur, wie man ja gern 

meint, die Nadelholzarten betroffen, sondern der 

Wald ist über alle Baumarten hinweg betroffen. 

Somit haben wir beängstigend viel trockene und 

brennbare Biomasse im Wald und in der Fläche. 

Diese Situation treibt uns zunehmend Sorgenfal-

ten auf die Stirn.  

Wir meinen, dass uns die Politik beim Wald-

brandschutz helfen muss. Unser Ansatz ist, das 

Aufarbeiten von Schadholz, die Wiederbewaldung 

sowie den Waldumbau zu Mischwäldern deutlich 

fördern zu wollen. Wir sind dort auf einem guten 

Weg, aber ich sage auch: Wir haben noch deut-

lich Luft nach oben.  

Der Aufbau von Mischwäldern wird in Nieder-

sachsen schon seit 30 Jahren betrieben, auch im 

Privatwald, was viele nicht glauben. Für den Lan-

deswald haben wir das Programm „LÖWE - lang-

fristige Ökologische Waldentwicklung“. Im Privat-

wald arbeiten wir in Anlehnung an LÖWE.  

Wir haben aktuell nur noch einen Nadelholzanteil 

von 20 % im Jungwuchs, also in den Bestandes-

schichten 1 und 2. Wenn wir das ökonomisch be-

trachten, stellen wir fest, dass das sehr schwierig 

wird. Wir brauchen weiterhin einen ausreichenden 

Anteil an Nadelholz, allein schon mit Blick auf die 

CO2-Bindung. Und darüber hinaus sagen wir, 

dass der bewirtschaftete Wald stabiler ist und ei-

nem Feuer möglicherweise weniger Angriffsfläche 

bietet.  

Eine große Sorge für uns sind Bodenfeuer. Das 

Verbrennen der Bodenvegetation war vorhin 

schon einmal Thema. Gerade das tote Material - 

Totholz, Reisig, Streu - ist ein großes Problem. 

Auch stehendes Altholz nimmt zu und bietet viel 

Brennmaterial. Hoch bevorratete Waldökosyste-

me mit viel Biomasse, vor allem Prozessschutz-

flächen, also nicht bewirtschaftete Wälder, wer-

den verstärkt zur Quelle von Treibhausgasen und 

damit, wenn Sie so wollen, auch zu tickenden 

Zeitbomben mit Blick auf das Klima und die 

Waldbrandgefahr. Das Zusammenbrechen dieser 

Wälder schlägt sich unmittelbar in der nationalen 

Treibhausgasbilanz Deutschlands nieder. Darauf 

muss ich hier nicht weiter eingehen.  

Trotz Regens im Mai: Die Niederschläge reichen 

bei Weitem nicht aus, um die Wasserspeicher 

nach dem viel zu trockenen April 2020 und den 

vergangenen Dürrejahren 2018 und 2019 aufzu-

füllen. Wir haben sowohl Probleme mit dem 

knappen Wasser an der Wurzel und der Wasser-

versorgung im Oberflächenbereich als auch mit 

Löschwasser bzw. Löschwasserentnahmestellen. 

Dort kneift es in einigen Bereichen deutlich. Zu 

diesem Thema hat die Strukturkommission - 

wegweisend, wie ich meine - die wichtigsten 

Handlungsfelder und Maßnahmen erarbeitet. Er-

lauben Sie mir an dieser Stelle, allen Beteiligten - 

den Feuerwehren, den Kommunen und darüber 

hinaus - im Namen unser 100 000 Waldbesitzer 

einen ganz herzlichen Dank für die tolle Arbeit zu 

sagen. Bereits in der Vergangenheit wurde durch 

schnelles und beherztes Handeln im Einsatz oft 

Schlimmeres verhindert. Wenn jetzt die Maßnah-

men aus dieser Strukturkommission entspre-

chend umgesetzt werden, dann kommen wir noch 

einmal weiter.  

Wichtig ist jetzt aber, dass die vorgesehenen 

Maßnahmen zu den identifizierten Handlungsfel-

dern auch zügig umgesetzt werden. Das ist drin-

gend erforderlich. Wir sehen, dass die richtigen 

Maßnahmen gefordert werden, aber wir sehen 

auch noch einige Schwachstellen. Ich möchte 

daher das Thema Waldbrandschutz aus der Sicht 

eines niedersächsischen Privatwaldbesitzers dar-

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03922.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03933.pdf
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stellen und einige Kernforderungen erheben: In-

standsetzung, regelmäßige Prüfung und Betrieb 

der Feuerlöschbrunnen und der Löschwasser-

tanks sowie die Pflege der Waldbrandschutzstrei-

fen. Über Letzteres haben wir heute noch gar 

nichts gehört, aber auch das ist notwendig, um 

ein Laufen des Feuers über den Weg verhindern 

oder zumindest deutlich bremsen zu können. Sol-

che Maßnahmen brauchen wir als vorsorgenden 

Brandschutz.  

Dabei darf es jedoch nicht zu zusätzlichen finan-

ziellen Belastungen für die Waldeigentümer 

kommen; denn der Erhalt der Funktionalität, die 

Pflege und auch die Instandsetzung von Feuer-

löschbrunnen und Löschwassertanks sind nicht 

kostenlos. Zum Teil haben sie ein Alter erreicht, 

bei dem man darüber nachdenken muss, wie wir 

das neu gestalten wollen. Wir bräuchten eine 

100 %-Förderung für Neuanlagen und für die 

Wiederherstellung von Altanlagen. Die Begrün-

dung dafür ist, dass viele Anlagen abgängig sind. 

Feuerlöschbrunnen versiegen, Pumpen sind de-

fekt, Feuerlöschtanks werden undicht.  

Gerade mit Blick auf den Klimawandel besteht, 

meine ich, großes öffentliches Interesse daran, 

dass bestehende Einrichtungen, soweit sie noch 

zeitgemäß sind, erneuert und instandgesetzt wer-

den. Folglich sollte auch eine Wiederherstellung 

bzw. Instandsetzung bestehender Anlagen geför-

dert werden. Das ist vor dem Hintergrund der In-

vestitionsplanung für die Erstinvestition nicht un-

bedingt der Fall, von daher muss hier einmal da-

rauf hingewirkt werden, dass man so etwas mög-

licherweise übernimmt. Schließlich befinden sich 

solche Einrichtungen auch oft an Stellen, die gut 

anfahrbar sind und schon in Karten vorhanden 

sind.  

Man kann schon sagen, dass hier, gerade was 

den Wald angeht, ein Sonderfall besteht. Die 

Mehrzahl der Anlagen ist abgeschrieben. Dabei 

geht es auch um Schutz von Eigentum und da-

rum, dass die überwiegende Zahl der Brände 

durch Waldbesucher ausgelöst wird, also Folge 

eines freien Waldbetretungsrechts ist. Das freut 

uns natürlich nicht.  

Ein weiterer ganz entscheidender Punkt ist der 

Wegebau. Auch das wurde schon angesprochen. 

Ausbau, Instandsetzung und Unterhaltung der 

Hauptwege müssen gefördert werden. Auch dort 

bedarf es einer 100-prozentigen Förderung. Im 

Moment bleiben, wenn wir das im Bereich von 

70 % forstlich fördern, abzüglich eines 19-

prozentigen Mehrwertsteueranteils noch rund 

50 %, die entweder durch die Waldbesitzer, die 

Kommunen oder andere aufzubringen sind und 

oft ein Hemmnis in der Fläche darstellen. Im Zu-

sammenhang mit dem Wegebau gilt auch: Ein-

richtung von Rettungspunkten und Sicherstel-

lung - auch das ist vorhin schon gesagt worden - 

von Befliegung bei entsprechenden Waldbrand-

warnstufen. Diese Befliegung hat sich auch oft als 

Führungsmittel herausgestellt, das sehr ordentlich 

ist - und damit kommt man dann auch hin, wenn 

man eine Waldfläche hat, die 4 000 bis 5 000 ha 

groß ist. Denn dann ist es ganz schön schwierig, 

dort gezielt anzufahren.  

Wir brauchen eine Betrachtung von Holzbestän-

den in jungem Alter, wir brauchen den Einsatz der 

Waldbrandeinsatzkarten, auch in digitaler Form. 

Aber da haben wir Probleme. Wir können von 

China in die Heide telefonieren, da hören wir alles 

gestochen klar, aber wenn ich drei Kilometer in 

die Heide fahre, höre ich nichts mehr. Auch die-

ses Problem muss dringend angefasst werden, 

auch wenn es im Zusammenspiel mit Förstern 

und Feuerwehr in der Regel gut klappt.  

Wir brauchen zudem ein Augenmerk z. B. auf 

Kultur. Wie gehen wir mit Freiflächen in Nieder-

sachsen von zurzeit 15 000 ha um? - Hier entste-

hen gerade durch Begrasung und andere Vegeta-

tionen Dinge, die wir nicht unbedingt brauchen.  

Zur ausreichenden Verfügbarkeit von Löschwas-

serentnahmestellen bzw. von Löschwasser ist 

vorhin schon einmal gesagt worden, dass man 

möglicherweise mobile Wasserbehälter irgend-

wohin transportieren kann, aber für einen schnel-

len Angriff eine andere Lösung braucht. Ich habe 

gelernt - ich bin seit mehr als 55 Jahren in der 

Feuerwehr -, dass nur ein schneller Angriff ein gu-

ter Angriff ist, weil man das Feuer damit in aller 

Regel in den Griff bekommt.  

Eine Einverständniserklärung der Waldeigentü-

mer, wenn Anlagen wie Löschwasserentnahme-

stellen in den Wald gebaut werden, sollte eine 

selbstverständliche Voraussetzung sein. Der 

Waldbesitzer sollte dazu befragt werden. Mög-

licherweise gibt es ja noch einen anderen, besse-

ren Standort, der gut geeignet ist.  

Dabei sollten dann auch die Regionen, die jetzt 

durch Dürre und Borkenkäfer sehr stark betroffen 

sind, besser ausgestattet werden. Auch wenn 

diese im Moment noch nicht als hochgefährdete 

Waldbrandgebiete eingestuft sind, spätestens in 
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zehn, zwölf oder 15 Jahren - manchmal auch 

schon früher - werden sie das sein, und darauf 

müssen wir ein entsprechendes Augenmerk le-

gen.  

Im Übrigen haben wir uns in unserer Stellung-

nahme vom Oktober vergangenen Jahres auch 

schriftlich geäußert.  

Abg. Rainer Fredermann (CDU): Ich habe ge-

lernt: Eigentum verpflichtet. Vielleicht habe ich Sie 

jetzt auch falsch verstanden, aber ich hatte den 

Eindruck, dass Sie eine 100-prozentige Förde-

rung von Neuanlagen von Löschwasserentnah-

mestellen und bezüglich des Freihaltens von We-

gen erwarten. Sofern ich Sie richtig verstanden 

haben, frage ich, welche Aufgabe dann die priva-

ten Waldbesitzer haben und welchen Teil sie zum 

Brandschutz beitragen.  

Norbert Leben: In den Kommunen sorgen ja 

auch die Kommunen für den vorbeugenden 

Brandschutz. Sie sind selbstverständlich für be-

stimmte Tätigkeiten in den Dörfern und Städten 

zuständig. Hier sprechen wir über den Wald. 

Auch der Wald ist Teil der Daseinsvorsorge für 

die Gesellschaft. Wenn wir das so wollen und se-

hen, in welcher Situation der Wald ist und wie 

hoch die Waldbrandgefährdung ist, dann lässt 

sich daraus rechtfertigen, dass der Waldbrand-

schutz entsprechend unterstützt werden soll.  

Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir das 

tun, weil wir alle etwas davon haben. Jeder nimmt 

heute den Wald in Anspruch, ob es um den Na-

turschutz geht, um CO2-Bindung, um Lärmemis-

sion etc. Jeder sagt wie selbstverständlich: Das 

ist mein Wald und den will ich erhalten. - Dann, 

bitte schön, sollte auch jeder etwas für diesen 

Wald tun. Ich als Eigentümer investiere ja bereits 

eine ganze Menge in die Kultur, in alles das, was 

dort als Aufwuchs steht. Bei einer Eichenkultur 

muss ich heute 7 000 bis 9 000 Euro investieren. 

Ich muss die Kultur pflegen und erhalten. Dann 

sehe ich den Unbill, der von außen auf diesen 

Wald einwirkt. Ich sehe z. B. Besucher mit Ziga-

retten etc.; deshalb habe ich darauf hingewiesen, 

dass ein Großteil der Brände durch Tourismus 

und solche Situationen entsteht. Vor diesem Hin-

tergrund, meine ich, ist es gerechtfertigt, wenn 

der Waldbesitzer unterstützt und in dieser Hin-

sicht freigehalten wird. Im Übrigen bin ich sehr 

dafür, dass Eigentum verpflichtet.  

Waldbrandteam – Verein für Wald- und Flä-

chenbrandbekämpfung e. V. 

Schriftliche Stellungnahme: 

Vorlage 4 (zu Drs. 18/3922 und Drs. 18/3933) 

Vorlage 1 (zu Drs. 18/3971 und Drs. 18/6167) 

Anwesend: 

- Detlef Maushake (Vorsitzender) 

- Max Scholz (Mitglied des Vorstandes) 

Detlef Maushake: Das Waldbrandteam als eh-

renamtlicher und gemeinnütziger Verein für die 

Auslandshilfe bei Vegetationsbränden bringt sei-

ne Expertise bereits an vielen Stellen im Land 

Niedersachsen in die laufende Fragestellung ein. 

An dieser Stelle deswegen einen ganz besonde-

ren Dank für die Möglichkeit, hier zu den Druck-

sachen Stellung zu nehmen. 

Ich habe mir ein paar Punkte herausgesucht, die 

uns besonders umtreiben. Das eine ist das Auto-

matisierte Waldbrandfrüherkennungssystem, das 

sicherlich seinen Bestandschutz hat. Dort muss 

natürlich auch die Weiterentwicklung und In-

standhaltung sichergestellt sein.  

Allerdings, wie schon vom Landesfeuerwehrver-

band ausgeführt, ist der Feuerwehr-Flugdienst 

dabei nicht zu vernachlässigen. Die nötige Füh-

rungsunterstützung aus der Luft kann keine Ka-

mera, keine Drohne leisten. Ich habe selbst ent-

sprechende Erfahrungen sammeln dürfen. An 

Bord sind ein Feuerwehrkollege und ein Förster, 

die viele Jahre Erfahrung mit Waldbränden ha-

ben, den Einsatzkräften am Boden helfen können 

und zu deren Sicherheit beitragen. 

Die Lage in den niedersächsischen Wäldern wird, 

mit Blick auf die gegebenen Temperatur- und 

Klimaentwicklungen, nicht besser werden. Das 

heißt, die Lage für die Kräfte am Boden wird gra-

vierend. Ich möchte an dieser Stelle einen Feu-

erwehrkollegen aus Griechenland zitieren, der 

gesagt hat: „Das Feuer wird gelöscht mit die Stie-

fel von die Feuerwehrmann.“ – Die Formulierung 

kann man jetzt witzig finden, aber Fakt ist: Das 

Feuer wird am Boden gelöscht, und zwar nicht mit 

einer Drohne oder besonderen technischen 

Hilfsmitteln, sondern von den in der Regel ehren-

amtlichen Kräften der freiwilligen Feuerwehren. 

Wir haben beim Feuerwehr-Flugdienst die Mög-

lichkeit, die Flugzone zu erweitern - das geht mit 

einem Federstreich -, wie kürzlich im Harz glückli-

cherweise geschehen. Diese Möglichkeit haben 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03922.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03933.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03971.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06001-06500/18-06167.pdf
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wir bei Kameras und anderen Systemen in dieser 

Einfachheit nicht. 

Fahrzeuge und Ausbildung waren heute schon oft 

Thema. 2002 ist die technische Weisung Nr. 3 

des Landes Niedersachsen für das Tanklösch-

fahrzeug 8/18 zur Waldbrandbekämpfung, ein 

Spezialfahrzeug für genau diesen Einsatzzweck, 

zurückgezogen worden. Heute sind diese Fahr-

zeuge größtenteils mehr als 20 Jahre alt, sie wer-

den noch mit Mühe und Not am Laufen gehalten. 

Aber ein solches Spezialfahrzeug ist für diese 

Spezialaufgabe notwendig. 

Die Kommunen haben das Problem, dass sie na-

türlich nicht für jeden Zweck ein Spezialfahrzeug 

beschaffen können. Aus finanziellen Gründen 

werden oftmals Fahrzeuge mit multiplen Verwen-

dungsmöglichkeiten geplant, bei denen dann na-

türlich mit Blick auf die Erfüllung von Spezialauf-

gaben durchaus Nachteile zu sehen sind.  

Es gibt eine Fachempfehlung des Deutschen 

Feuerwehrverbandes zu einem Fahrzeug, das in 

die Richtung geht, wie sie der Landesfeuerwehr-

verband vorhin dargestellt hat - also eine Was-

sermenge von 2 000 bis 3 000 l, hoch gelände-

gängig, mit ausreichend Personal. Das Wald-

brand-Tanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr 

Koblenz - sie hat bereits ein solches Fahrzeug 

beschafft - kann hierbei als Muster dienen. 

Man muss nicht alles kaufen, was die Industrie 

anbietet. Deswegen mussten wir vorhin auch 

schmunzeln. Die Industrie bietet einem alles an, 

die verkaufen einem, auf gut Deutsch gesagt, 

„Furz und Feuerstein“. Entscheidend ist: Es muss 

eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit für die Feuer-

wehr vor Ort gegeben sein. Oftmals ist das eben 

nicht die supertechnische Lösung, sondern eher 

die „hemdsärmelige“ Ausführung ohne viel tech-

nischen Schickimicki, der meist nur zu Ausfällen 

führt. Das kann ich aus meiner Tätigkeit bei einer 

niedersächsischen Berufsfeuerwehr berichten. 

Die Aufstellung von Fachzügen zur Vegetations-

brandbekämpfung unterstützen wir ausdrücklich. 

Der Fachzug „Wassertransport“ hat allein schon 

von der Personalbestückung her gar keine Mög-

lichkeit, bei Flächenbränden groß einzugreifen, 

von der Fahrzeuggewichtsklasse gar nicht zu re-

den. Waldbrandbekämpfung ist kräftezehrende 

Arbeit, und wenn ich mit einem Auto mit drei 

Mann anrolle, ist es letztlich auch egal, ob ich 

noch 15 000 l Wasser auf Achse habe. Denn 

nach einer Stunde sind die Leute durch, im 

wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind körperlich 

am Ende. Wir brauchen dort ausreichend Perso-

nalreserven, und deswegen ist es der richtige 

Weg, die Fachzüge entsprechend vorzubereiten. 

Eine landesweit einheitliche Ausbildung ist ganz 

wichtig. Es gibt derzeit noch keine standardisierte 

deutschlandweite Ausbildung für diesen speziel-

len Einsatzfall. Wir haben in den vergangenen 

zwei Jahren einfach Glück gehabt. Es gab genug 

Beinaheunfälle aufgrund von taktisch nicht ganz 

einwandfreiem Vorgehen. Hier verfolgen wir zu-

sammen mit der NABK entsprechende Bestre-

bungen. Es gibt Tagesfortbildungen, es gibt Ideen 

über eine Änderung der allgemeinen Feuerwehr-

Dienstvorschrift. Wir halten es auch für sehr wich-

tig, in Modulbauweise Teile dieser Ausbildung zu 

integrieren.  

Wir sind es unseren Ehrenamtlichen - die Berufs-

feuerwehren trifft es ja nur am Rande; die Wald- 

und Flächenbrandbekämpfung wird überwiegend 

von ehrenamtlichen Kräften vorgenommen - 

schuldig, dass sie ausgezeichnet ausgebildet und 

ausgerüstet in ihren Einsatz gehen können, um 

sicher zurück zu ihren Familien zu kommen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich gern da-

rauf hinweisen, dass die Expertenkommission 

Waldbrand des Landes Niedersachsen, an der wir 

dankenswerterweise teilnehmen dürfen, die Er-

weiterung der NABK auch in Richtung einer Aka-

demie für Vegetationsbrandbekämpfung ange-

schoben hat. Da steht die Idee im Raum, in Zu-

sammenarbeit mit der Angliederung der Kloster-

forst etwas zu schaffen, bei dem alle Bereiche - 

nicht nur die Feuerwehren, sondern auch die 

Forst, die da auch mit an den Tisch gehört - ge-

meinsam ausgebildet werden und trainieren kön-

nen. 

In den Drucksachen fand sich der Hinweis auf ei-

ne Landesdatenbank zur Übersicht von Spezial-

einheiten. Das können wir nur unterstützen. Das 

THW macht es uns vor: Man kann auf der Home-

page des THW Einheiten auswählen, suchen las-

sen und sagen, welche Einheit man gerade 

braucht. Das hat nichts mit den festgelegten An-

forderungswegen über die Polizeidirektionen und 

Leitstellen zu tun. Die sollen unberührt bleiben. 

Ich muss aber einen schnellen Nachweis führen 

können, wo es Spezialkräfte gibt, die mir für den 

Einsatzfall zur Verfügung stehen. Da würde sich 

diese landesweite Datenbank anbieten.  
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Zur Waldbrandbekämpfung aus der Luft hatte ich 

schon etwas gesagt. Wir haben gerade mit Blick 

auf den Einsatz von Drohnen Erfahrungen in ei-

nem Projekt gesammelt, dass die Feuerwehr 

Hamburg angeschoben hat. Die Drohnen haben 

den aufsteigenden Nebel des Waldbrandes nicht 

entdecken können. Ich sehe in Deutschland im-

mer wieder das Bestreben, den Fokus mehr auf 

die komplizierte Technisierung zu legen, als da-

rauf, den bodenständigen Bereich zu betrachten. 

Dazu gehören für mich der Feuerwehr-Flugdienst 

und der schnelle Einsatz von Bodenkräften. 

Beim Luftfahrzeugeinsatz wird oft nur auf Hub-

schrauber abgezielt. Wir haben gerade in der 

vergangenen Woche mit der Bundespolizei, 

Stützpunkt Gifhorn, eine Fachausbildung für die 

Piloten absolviert. Dort wurden auch Wasserab-

würfe simuliert. Der Hubschrauber hat Vorteile, er 

hat aber auch Nachteile, wie wir bei diesen 

Übungen festgestellt haben.  

Mit Blick auf das Ausland werden immer die Ca-

nadair-Flugzeuge, die man aus dem Fernsehen 

bzw. aus Südfrankreich kennt, genannt. Es sind 

sehr große Wasserflächen vonnöten, um diese 

Flugzeuge zu betanken. Solche Flächen haben 

wir in Niedersachsen einfach nicht. Es gibt aber 

auch die Möglichkeit, solche Flugzeuge bodenge-

stützt einzusetzen, also in kleinerem Umfang. Po-

len macht es uns vor mit 31 Flugzeugen, die ein 

ganz normales Fahrwerk haben und auf einer 

Landebahn landen können. Sie können dort von 

der Feuerwehr betankt werden, um schnelle Um-

laufzeiten zu erreichen und die Waldbrandbe-

kämpfung zu unterstützen.  

Luftfahrzeuge löschen keine Waldbrände, auch 

wenn es in den Medien oft so dargestellt wird. Sie 

unterstützen bei der Brandbekämpfung, und die 

Erfahrungen der Feuerwehren, die mit Luftfahr-

zeugen arbeiten, decken sich mit unserer Aus-

landserfahrung. 

Die Sensibilisierung der Bevölkerung ist durchaus 

ein wichtiger Punkt. Die Amerikaner sind uns da 

weit voraus. Sie haben ein Programm aufgelegt, 

das sich Firewise nennt und sich an Hausbesitzer 

in Waldnähe richtet. Dass Grillfeuer Brände aus-

lösen, wird man nie ganz vermeiden können. Das 

wäre als versuche man, die Dummheit aus den 

Menschen herauszubekommen. Das geht nicht. 

Dazu, dass manche Leute auf die Idee kommen, 

in einem trockenen Waldstück einen Grill anzün-

den, fällt einem normaldenkenden Menschen 

nichts mehr ein. Das werden wir aber nicht ver-

hindern können. Wir können nur mit Aufklärungs-

kampagnen und Information der Bevölkerung ei-

ne Verbesserung der Situation erreichen. 

Der Einsatz von Robotern war ebenfalls ein The-

ma. Wir sind da ein bisschen hin- und hergeris-

sen. Roboter haben bei manchen Bränden 

durchaus ihre Berechtigung. Ich muss aber auch 

sagen: Sie haben eine sehr große Limitation, was 

die Eindringtiefe angeht. Vorhin wurde das Lösch-

unterstützungsfahrzeug angesprochen. Das ist 

ein Kettenfahrzeug, das entsprechend mit Wasser 

versorgt werden muss. Irgendwann ist die Was-

serleitung so lang, dass das Fahrzeug sie einfach 

nicht mehr über den Waldboden hinterherziehen 

kann. Auch dann haben wir nur einen Wasserne-

bel auf die Fläche gelegt.  

Ich kann nur noch einmal betonen: Wenn die 

Feuerwehren gescheit ausgestattet sind und das 

Feuer auf dem Boden ordentlich bekämpft wird, 

ist eine Roboterlösung immer eine Nischen- und 

Sonderfalllösung. Sie kann den flächendecken-

den Einsatz der Feuerwehrkräfte nicht ersetzen. 

Sie kann nur unterstützen. 

In einer Drucksache ging es um die Reduzierung 

von Brandlasten. Hier haben mir die Worte des 

Waldbesitzerverbandes sehr gut gefallen. Wir ha-

ben ein riesiges Problem mit dem Totholz am Bo-

den, mit dem Zunder, der zu Waldbränden führt. 

Es zündet niemals das Stangenholz zuerst, es 

wird immer die Freifläche zünden, die Brache, die 

Lichtung, das kleine Material, und dann treibt das 

Feuer ins Stangenholz und in die Bestände. 

Es gibt Möglichkeiten, Bodenbelegung durch 

Brennstoffe zu reduzieren. Es ist in der Regel 

sehr kostenaufwendig, das Ganze zu entfernen, 

und dann muss man es noch entsorgen usw. In-

sofern muss man vielleicht auch einmal über den 

Einsatz von kontrollierten Bränden nachdenken - 

in den Wintermonaten mit niedriger Energie -, ein-

fach um diesen Totholzbestand am Boden zu be-

seitigen, den wir auf anderem Wege nicht beseiti-

gen können. Ich sage nicht, dass wir mit einer 

Fackel durch die deutschen Wälder laufen sollten, 

aber das Ausland macht es uns vor - Portugal, 

Spanien und auch Amerika, das in den nordame-

rikanischen Bereichen eine ähnliche Waldstruktur 

aufweist wie Deutschland.  

Es spricht niemand davon, hektarweise Wald an-

zuzünden und zu vernichten. Aber wir stehen vor 

der Wahl: Entweder wir lassen es, wie es ist, und 

leben damit, dass die vom Totholz ausgehende 
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Gefahr wie ein Damoklesschwert über unseren 

Wäldern schwebt, oder wir finden eine Lösung. 

Und da muss zumindest geprüft werden, ob der 

Einsatz von kontrollierten Bränden, wie er sich im 

Ausland schon lange bewährt hat, auch hier eine 

Möglichkeit darstellt. 

„Finanzierung und Statistik“ war ein weiteres 

Thema. Wir sind in der Europäischen Union ei-

gentlich nicht als Vegetationsbrandland präsent. 

Mit unseren im Regelfall 800 bis 1 000 Waldbrän-

den pro Jahr – in den vergangenen zwei Jahre 

waren es etwas mehr, 1 700 bis 1 800 - bilden wir 

im europäischen Bereich eher das Schlusslicht. 

Das liegt aber auch an der statistischen Betrach-

tung; denn wir zählen wirklich nur Waldbrände. 

Das heißt, alle Brände auf Offenlandflächen - 

Heide, Moor etc. -, fallen statistisch heraus, wenn 

kein ausgewiesener Waldbestand betroffen ist. 

Betrachten wir diese nach unserer vorsichtigen 

Schätzung etwa 10 000 bis 15 000 Brände pro 

Jahr - von einem 2 m2-Bodenfeuer, das es nicht 

mal in die Medien schafft, bis hin zu Bränden wie 

in Meppen -, dann sind wir durchaus ein Vegeta-

tionsbrandland und würden im europäischen Ver-

gleich vielleicht auch andere Fördermittel generie-

ren können, um gerade auch Präventionsmaß-

nahmen zu stützen. 

Zu den digitalen Waldbrandeinsatzkarten noch 

ein Satz. Wir waren gerade zusammen mit der 

Bundespolizei in Ehra-Lessien auf dem Truppen-

übungsplatz. Ganz wunderbar: D1-Netz, null Bal-

ken. Da brauche ich auch keine digitalisierte 

Waldbrandeinsatzkarte. Ich kann dort schlicht und 

ergreifend nicht darauf zurückgreifen.  

Das nächste Punkt ist: Solange wir ein flächende-

ckendes Netz von kleinen Ortsfeuerwehren ha-

ben, werden wir es auch unter Aufbietung aller 

Finanzmittel nicht schaffen, jede Ortsfeuerwehr - 

und das sind die, die den Erstschlag führen - mit 

ausreichend Kartenmaterial in digitaler Form aus-

zustatten. Aus unserer Sicht kann das eine Ein-

satzunterstützung sein, aber es bedarf immer 

auch gedruckter Karten, mit denen die Feuer-

wehrleute auf der Motorhaube eines Kommando-

wagens im Wald arbeiten können. Denn bei den 

Abdeckungsproblemen im Digitalfunk, im LTE-

Netz, werden wir Schwierigkeiten haben, auf digi-

tale Karten zuzugreifen. 

Als Letztes noch zur Prävention: Die Nicht-

Katastrophe ist nicht messbar. Wie kann man 

Prävention abbilden? - Das ist ja auch in Zeiten 

der Corona-Krise ein Thema. Prävention sorgt für 

Erfolge, die nicht messbar sind, und wird insofern 

kritisch hinterfragt.  

Die Prävention ist in Deutschland auszubauen, 

auf welchem Wege - Waldbrandschutzstreifen, 

Wasserentnahmestellen etc. - auch immer. Wenn 

wir nicht in die Prävention investieren, ist das sehr 

kurzfristig gedacht, weil wir dann den Feuerweh-

ren die Grundlage nehmen, um arbeiten zu kön-

nen. Wenn ein Feuerwehrfahrzeug 8 km in die 

nächste Ortschaft fahren und dort tanken muss, 

weil es im Wald kein Wasser gibt, dann wird das 

Feuer auf seine Art zeigen, was es davon hält. 

Das tanzt uns dann auf der Nase herum.  

Wir brauchen ordentliche Eingriffsmöglichkeiten 

für die Feuerwehren vor Ort, und das bedeutet ei-

ne ordentliche Infrastruktur. Stellen Sie sich vor, 

in Ihrem Ortsteil ist das Wasser abgedreht, und 

ein Haus brennt. Überlegen Sie, wie leistungsfä-

hig selbst die stärkste Feuerwehr noch sein kann, 

wenn wir ihr die Grundlage für die Bekämpfung 

entziehen. 

Abg. Rainer Fredermann (CDU): Ich habe eine 

Verständnisfrage: Das mit der Akademie für Ve-

getationsbrandbekämpfung habe ich nicht ganz 

verstanden. Soll das eine extra Akademie sein, 

ein Anschluss an die NABK, oder soll es ein Teil 

der Ausbildung der NABK werden? 

Sie hatten darüber gesprochen, dass in den Wäl-

dern die Wege freizuhalten sind. Es ist aber z. B. 

vorgesehen, nicht in das Naturschutzgebiet im 

Oberharz hineinzugehen. Wie schätzen Sie dies 

unter dem Gesichtspunkt des Brandschutzes ein? 

Detlef Maushake: Zu der Akademie für Vegetati-

onsbrandbekämpfung: Die Ausführungen der Ex-

pertenkommission dazu lauten, dass sie in enger 

Anbindung an das Übungsgelände der NABK in 

Scheuen entstehen soll, um keinen zweiten 

Standort aufmachen zu müssen. Dort gibt es 

auch entsprechende Waldstücke. Es handelt sich 

also einfach um eine Erweiterung des Leistungs-

spektrums der NABK für diesen speziellen Be-

reich, um alle Beteiligten an einen Tisch zu brin-

gen. Aber erst einmal ist das nur die Formulierung 

einer Möglichkeit.  

Zu Ihrer zweiten Frage: Was den Oberharz be-

trifft, wäre das ein Blick in die Glaskugel. Ich habe 

gerade vorgestern im Nationalpark eine Ausbil-

dung für die Ranger dort betreut. Nichts zu ma-

chen, heißt ja nicht, dass nichts passiert. Die We-

ge dort werden im Rahmen der Möglichkeiten 
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schon freigehalten. Das liegende Totholz stellt 

aber natürlich ein Problem dar.  

Wir müssen an einen Punkt kommen, an dem die 

Einsatzleitung in bestimmten Situationen durch-

aus auch sagen kann: Das Feuer ist an dieser 

Stelle am Boden nicht sicher bekämpfbar. Das 

kann verschiedene Ursachen haben. Beispiels-

weise kann im Flachland das Feuer zu intensiv 

werden, weil wir es nicht geschafft haben, das 

Totholz zu räumen, und dort Feuerintensitäten 

haben, die am Boden schlicht und ergreifend 

physikalisch nicht bekämpfbar sind. Eine andere 

Ursache kann sein, dass das Gelände eine siche-

re Bekämpfbarkeit für die Wehrkräfte - hier sind 

es auch wieder Ehrenamtliche - nicht hergibt. Und 

wenn man nicht sicherstellen kann, dass die Leu-

te ordentlich im Gelände arbeiten können, weil 

dort eben hektarweise Totholz am Boden liegt, 

dann muss man auch über das Aufgeben von 

Flächen sprechen dürfen, ohne dass das sofort 

mit einem kritischen Blick betrachtet wird. 

 

Vereinigung zur Förderung des Deutschen 

Brandschutzes e.V. 

Schriftliche Stellungnahme: 

Vorlage 14 (zu Drs. 18/3922 und Drs. 18/3933) 

Vorlage 3 (zu Drs. 18/3971 und Drs. 18/6167) 

Anwesend: 

- Dr. Dirk Oberhagemann (Generalsekretär) 

Dr. Dirk Oberhagemann: Unser Verein ist nicht 

neu. Uns gibt es diese Woche seit 70 Jahren, und 

in dieser langen Zeit haben wir z. B. so etwas wie 

die Messe Interschutz erfunden, deren ideeller 

Träger wir immer noch sind.  

In der PowerPoint-Präsentation (Vorlage 3) gehen 

wir auf die unterschiedlichen Anträge der Parteien 

ein. Ganz besonders begrüßen wir das erstellte 

Strategiepapier. Man darf nur nicht meinen, dass 

dies nun zehn Jahre lang für alle Bereiche gültig 

sein wird. In verschiedenen Bereichen - gerade 

im Bereich der Digitalisierung- ändert sich die 

Technik so schnell, dass man das ständig über-

prüfen und gegebenenfalls fortschreiben muss. 

Auch im Bereich Forschung tun sich relativ viele 

Dinge, die man weiter berücksichtigen muss. 

Sehr positiv finden wir, wie auf die neuen Techno-

logien eingegangen worden ist.  

Schwerpunktmäßig will ich im Folgenden auf die 

Bereiche Ehrenamt und Demografie und auf das 

Thema Vegetationsbrände eingehen.  

Positiv finden wir die Ansätze zur Jugendarbeit, 

die wir absolut unterstützen. Wir würden sogar 

noch ein wenig weiter gehen. Man muss die Ju-

gendarbeit teilweise noch stärker finanziell unter-

stützen, indem man neue digitale Technologien 

zur Verfügung stellt. Es ist für Jugendliche sicher-

lich sehr interessant, eine VR-Brille aufzusetzen 

und damit eine Ausbildung zu machen. Sonst ge-

hen Mitglieder vielleicht an das THW oder andere 

Bundesorganisationen verloren, die solche Tech-

nologien viel strukturierter einsetzen und Mittel 

dafür zur Verfügung haben. Da würde ich mir wei-

tere Unterstützung für die Jugendarbeit wün-

schen.  

In einem Antrag stand, dass man Integrationspoli-

tik fördern sollte, um Kräfte zu gewinnen. Da bin 

ich sehr skeptisch. Da gibt es Beispiele aus ande-

ren Bundesländern wie Berlin. Dort hat man das 

einmal versucht, man hat Stellen nur für diesen 

Bereich ausgeschrieben und keine einzige Be-

werbung bekommen. Das hat man dann unter-

sucht. Man darf nicht glauben, dass es in allen 

Ländern ein ähnliches Wertesystem wie hier gibt.  

Wenn man sich hier Berufsbilder anschaut, stellt 

man fest, dass der Beruf des Feuerwehrmanns im 

Ansehen mit großem Abstand auf Platz 1 ist. 

Wenn man sich den Bereich Osteuropa oder 

Russland ansieht, stellt man fest, dort ist der Poli-

zist auf Platz 1. Mit viel Abstand kommt der Feu-

erwehrmann, und weit hinten ist jemand, der im 

Rettungsdienst arbeitet. Man kann versuchen, 

Stellenausschreibungen zu machen, aber die 

Wertesysteme unterscheiden sich einfach. Es 

funktioniert nicht. Von daher ist es der absolut 

beste Weg, den Nachwuchs über die Jugendar-

beit zu fördern und zu unterstützen.  

Eine These war auch, dass überall ausreichend 

Ehrenamtler zur Verfügung stehen. Das stimmt 

theoretisch, nur haben wir praktisch ein Problem. 

Wir haben es „asymmetrische Bevölkerungsver-

teilung“ genannt und versucht, es zusammen mit 

dem Deutschen Feuerwehrverband zu untersu-

chen; es hat dafür leider keine Förderung gege-

ben. Man mag es nicht glauben, aber auch Eh-

renamtler machen Sommerurlaub und sind nicht 

zu Hause. Auf der anderen Seite hat Niedersach-

sen sehr schöne Urlaubsregionen, in die sehr vie-

le Menschen in ihrem Sommerurlaub fahren. Jetzt 

hängt die Anzahl der Einsätze auch mit der Zahl 
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http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03933.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03971.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06001-06500/18-06167.pdf
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der vorhandenen Bevölkerung zusammen. Es gibt 

also eine große Diskrepanz zwischen den verfüg-

baren Einsatzkräften in den Sommermonaten und 

der anwesenden Bevölkerung. Ich würde mir eine 

weitergehende Untersuchung zu der Frage wün-

schen, ob das Ehrenamt in diesen Regionen in 

den Sommermonaten tatsächlich ausreicht oder 

welche Modelle man da wählen könnte.  

Zum Bereich Ausbildung. Dort wurde das Thema 

E-Learning angesprochen. Lernformen gehen 

mittlerweile über E-Learning hinaus. Wir haben 

Virtual-Learning mit VR und AR. Das kann in ei-

nem Strategiepaper nicht so schnell berücksich-

tigt werden, weil sich die Technologien unwahr-

scheinlich schnell weiterentwickeln. Aber auch 

diese Technologien und deren Möglichkeiten 

müssen bei der Feuerwehr in den Unterricht inte-

griert werden.  

Zu dem Bereich Aufklärung. Wie gerade schon 

angesprochen wurde, wird in den USA dazu jede 

Menge gemacht. Wir sehen das große Problem, 

dass bei der Bevölkerung in Deutschland so eine 

Art Vollkaskomentalität herrscht: Ich werde geret-

tet, und mir wird geholfen. - Wir haben das z. B. 

bei den Entrauchungsanlagen in U-Bahnen gese-

hen. Sie wurden eingebaut, damit die Menschen 

mehr Zeit haben, um sicher entkommen zu kön-

nen. Aber was machen die Leute? – Weil sie kei-

nen Rauch sehen, bleiben sie stehen und gu-

cken, ob die Feuerwehr kommt. Man sollte in der 

Kommunikation mit der Bevölkerung versuchen, 

ein bisschen von dieser Vollkaskomentalität weg-

zukommen.  

Der Bereich Vegetationsbrände ist für uns ein 

Schwerpunkt. Der vorbeugende Brandschutz in 

allen Gebäuden hat sich für die Feuerwehr sehr 

bewährt. Er wird allerdings kaum im Wald ange-

wandt. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe von 

Feuerwehr, Umweltverbänden und Forstwirt-

schaft.  

Ich weiß nicht, ob jeder von Ihnen das schon 

einmal gesehen hat, aber im Wald gibt es Wege, 

auf denen Findlinge liegen. Das sieht gut aus, da 

kann kein Auto durchfahren, aber da kann die 

Feuerwehr sich geländegängige Fahrzeuge an-

schaffen, wie sie will, über diesen Weg kann sie 

schon einmal nicht fahren. Da wäre eine einfache 

Schranke in dem Fall wirklich hilfreicher, auch 

wenn sie nicht so schön aussieht.  

Solche Aspekte im Rahmen eines vorbeugenden 

Waldbrandschutzes einmal zu beleuchten und zu 

intensivieren, wäre eine Empfehlung.  

Zum Thema Munitionsverdachtsflächen habe ich 

eine Anregung. In Schleswig-Holstein gibt es die 

Initiative Munition im Meer. Ich weiß nicht, ob sie 

im Umwelt- oder im Innenministerium angesiedelt 

ist. Das sind für mich die Leute in Deutschland, 

die das meiste über Munitionsbelastungen wis-

sen. Da kann man sicherlich Kontakt herstellen 

und gucken, welche Empfehlungen diese geben 

können.  

Zu den anderen angesprochenen Themen wie 

Vegetationsbrand, Schutzausrüstung, Technik: All 

dem stimmen wir zu. Wirklich enttäuschend ist die 

digitale Verfügbarkeit bei uns in den Wäldern. Ich 

weiß nicht, ob jemand von Ihnen einmal nördlich 

des Polarkreises, also dort oben irgendwo im Nir-

gendwo, war. Es ist ganz erstaunlich: Dort holt 

man sein Handy raus und hat vollen Empfang, 

egal, wo man ist - da ist keine Stadt, da ist gar 

nichts. Und in Deutschland haben wir tatsächlich 

große Lücken. Das ist schon sehr erstaunlich.  

Zum Einsatz der Technik stimme ich den Vorred-

nern beim Thema Drohnen nicht ganz zu. Ich 

würde aber auch darüber hinausgehen, eine 

Drohne nur zum Fliegen und zum Schießen von 

Fotos zu nutzen. In Frankreich gibt es für Wald-

brände eine bestimmte Art Feuerwehrmann, das 

ist der Lufteinweiser. Das sind ehemalige Piloten 

oder Fluglotsen, die eine entsprechende Ausbil-

dung haben. Alle Aufnahmen von Drohnen wer-

den nur georeferenziert an den Boden geschickt. 

Die Infrarotaufnahmen von Glutnestern werden 

z. B. gleich in Digitalkarten eingepflegt. Wenn 

dann Luftunterstützung z. B. zum Löschen ange-

fordert wird, bekommen diese die georeferenzier-

ten Daten und werfen das Wasser möglichst 

punktgenau an diesen Geodaten ab. Das ist ein 

wesentlicher Schritt weiter. Da sind wir noch 

nicht.  

Ich würde auch Robotik nicht generell ablehnen. 

Es gibt z. B. das Deutsche Rettungsrobotik-

Zentrum, das vom Bund gefördert wird. Mit dem 

heutigen Stand der Roboter klappt es eventuell 

nicht, aber die Entwicklung der Technologie ist so 

schnell, dass man sagen kann, in zwei oder drei 

Jahren könnten sie so weit entwickelt sein, dass 

es doch funktioniert. Da würde ich auf die For-

schung gucken und das strenger evaluieren.  
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Abg. Rainer Fredermann (CDU): Sie haben in Ih-

rer Präsentation in Vorlage 3 eine Veränderung 

von Führung sowie Aufbau- und Ablauforganisa-

tion gefordert. Was meinen Sie damit konkret? 

Dr. Dirk Oberhagemann: Das sind die Lehren, 

die man aus den Waldbränden gezogen hat. 

Auch in Niedersachsen sind viele Erfahrungen in 

Vergessenheit geraten. Da funktionierte sehr viel 

sehr gut, und vieles ist nicht mehr so in der Aus-

bildung enthalten, wie es sollte, und wird nicht 

mehr ausführlich genug gemacht.  

Hält man z. B. Spezialkräfte für Wald- oder Vege-

tationsbrände zentral vor - wo auch immer, an der 

NABK oder bei einer Feuerwehr -, die dann in den 

Einsatz gehen, haben sie in der Regel mehr Er-

fahrung als derjenige, der vor Ort zuständig ist 

und zum allerersten Mal einen Wald- bzw. Vege-

tationsbrand bekämpft. Ob man da die Führungs-

verantwortung nicht übertragen oder die Fachbe-

rater besser integrieren sollte, müsste man einmal 

überlegen. Das war auch in Meppen ein Problem. 

Die Bundeswehr führte von hinten, aber die Feu-

erwehr war vor Ort. Die Bundeswehr hat den 

Brand auf dem Truppenübungsgelände von 

Sonthofen aus geführt.  

Vors. Abg. Thomas Adasch (CDU): Weitere 

Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Dann been-

de ich hiermit die Anhörung und bedanke mich 

sehr herzlich bei den Anzuhörenden. 

*** 
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Tagesordnungspunkt 3: 

Verbesserung der wirtschaftlichen, ökologi-

schen und humanitären Lage der Menschen 

im globalen Süden heißt Fluchtursachen be-

kämpfen 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - 

Drs. 18/5636 

erste Beratung: 70. Plenarsitzung am 31.01.2020 

federführend: AfBuEuR  

mitberatend: AfIuS, AfWAVuD 

 

Mitberatung 

Abg. Susanne Menge (GRÜNE) warb dafür, den 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu 

unterstützen.  

Sie führte aus, für das Land Niedersachsen lägen 

großartige Chancen in der internationalen Zu-

sammenarbeit. Im Innenausschuss behandelte 

Themen wie die Stärkung der Demokratie und 

Flucht und Migration seien unbedingt im Zusam-

menhang damit zu sehen. Letztlich sei der Antrag 

deshalb wichtig, weil er zur Verbesserung der 

wirtschaftlichen, ökologischen und humanitären 

Lage der Menschen im globalen Süden beitrage 

und dadurch Fluchtursachen bekämpfe. Die Frak-

tion Bündnis 90/Die Grünen hoffe, mithilfe dieses 

Antrages Dinge fortsetzen zu können, die schon 

vor Jahren angeschoben worden seien. Insbe-

sondere solle der Runde Tisch Fluchtursachen-

bekämpfung, der mit vielen Akteurinnen und Akt-

euren aus Niedersachsen besetzt gewesen sei, 

wiederbelebt werden.  

Gerade mit Blick darauf, dass instabile Regierun-

gen im globalen Süden ein großes Problem dar-

stellten, seien Rüstungsexportkontrolle und die 

Stärkung ziviler Konfliktmechanismen sowie der 

Zivilgesellschaft unbedingt notwendig. Diese über 

den Bundesrat bzw. die Bundesregierung anzu-

strebenden Ziele beinhalteten die Nrn. 1 und 2 

des Antrages.  

Weiter gelte es, wie unter Nr. 4 des Antrages an-

geführt, die niedersächsische Nachhaltigkeitsstra-

tegie, die seitens der Landespolitik hochgehalten 

und betont werde, umzusetzen und weiterzuent-

wickeln, gerade wenn es um die Bekämpfung von 

Fluchtursachen gehe. Die konsequente Prüfung, 

Umsetzung und Weiterentwicklung eigener Pro-

jekte sei deshalb entscheidend, da so der direkte 

Kontakt gehalten werden könne. So könnten re-

gionale Projekte viel besser begleitet und regio-

nale Kompetenz gestärkt werden. Auf diese Wei-

se ließe sich auch darauf hinwirken, dass sich 

Dinge wie das Aussetzen des Nilbarsches im Vik-

toriasee, das langfristig zu großen ökologischen 

Problemen geführt habe, nicht wiederholten. Teils 

seien Gewässer überfischt, was die Ansiedlung 

von Menschen schwäche, die vom Fischfang leb-

ten. Diese hätten dort dann mit Blick auf Ver-

dienst und Ausbildung keine Zukunft mehr. Dies 

fördere wiederum Fluchtbestrebungen.  

Auch bezüglich der internationalen Ziele für eine 

nachhaltige Entwicklung, der Sustainable Deve-

lopment Goals - kurz: SDG - böte sich eine groß-

artige Chance in der direkten Zusammenarbeit 

über Projekte, z. B. was das Recht auf sauberes 

Trinkwasser oder die Rechte von Frauen und 

Kindern betreffe. 

Mit Blick auf die Nrn. 8 bis 11 merkte die Abge-

ordnete an, sie halte es für notwendig, dass man 

im globalen Süden stärker auftrete. Derzeit über-

lasse man die Märkte dort z. B. China und gerate 

zunehmend ins Hintertreffen. Insofern könne man 

von einem Engagement dort durchaus auch profi-

tieren. Der Antrag beschränke sich vor diesem 

Hintergrund bewusst nicht auf Afrika. 

Die Abgeordnete kam abschließend auf den An-

trag der Koalitionsfraktionen „Fluchtfolgenbe-

kämpfung - Niedersächsische Partnerregionen in 

Afrika stärken“ (Drs. 18/6215) zu sprechen, über 

den im Ausschuss für Bundes- und Europaange-

legenheiten und Regionale Entwicklung beraten 

worden sei. Den Niederschriften der entspre-

chenden Sitzungen habe sie entnommen, dass 

die Fluchtursachenbekämpfung Ziel des Antrages 

sei und die Vertreter der Großen Koalition argu-

mentiert hätten, dass ihr Antrag die wesentlichen 

Inhalte des Antrages von Bündnis 90/Die Grünen 

umfasse. Sie müsse allerdings feststellen, dass 

sich der Antrag der GroKo ausnahmslos auf Tan-

sania beschränke, andere Länder wie Südafrika, 

zu denen Niedersachsen eine Beziehung habe, 

nicht einbeziehe, sich auf die Projektzusammen-

arbeit konzentriere und die Fluchtursachenbe-

kämpfung nicht aufgenommen habe.  

Vor diesem Hintergrund halte sie es für wichtig, 

beide Anträge in diesem Ausschuss noch einmal 

gegenüberzustellen, die Wichtigkeit beider fest-

zustellen und auch den Antrag von Bünd-

nis 90/Die Grünen zu unterstützen.  

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/05501-06000/18-05636.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06001-06500/18-06215.pdf
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Abg. Ulrich Watermann (SPD) sagte, im Aus-

schuss für Bundes- und Europaangelegenheiten 

und Regionale Entwicklung sei zu Recht auf Pro-

jekte hingewiesen worden, an denen Niedersach-

sen direkt beteiligt sei. Der vorliegende Antrag sei 

in vielen Punkten inhaltlich durchaus richtig, er sei 

aber falsch adressiert. Denn eigentlich  gehöre er 

in den Deutschen Bundestag. Insofern bleibe ihm 

nur, zu empfehlen, ihn dort über die Bundestag-

fraktion von Bündnis 90/Die Grünen einzureichen. 

Die Koalitionsfraktionen wollten sich auf ihre Ar-

beit in Niedersachsen konzentrieren und der Be-

schlussempfehlung des federführenden Aus-

schusses, den Antrag abzulehnen, folgen. 

Abg. Susanne Menge (GRÜNE) warf die Frage 

auf, ob ihr Vorredner mit dieser Aussage nicht die 

Arbeit der rot-grünen Regierung negiere, die den 

mittlerweile eingestellten Runden Tisch Fluchtur-

sachenbekämpfung ins Leben gerufen habe. So-

fern sie es richtig verstanden habe, halte Abg. 

Watermann die Fluchtursachenbekämpfung of-

fenbar für keine landespolitische Aufgabe.  

Der Ausschuss schloss sich der Beschluss-

empfehlung des - federführenden - Ausschus-

ses für Bundes- und Europaangelegenheiten 

und Regionale Entwicklung an, den Antrag 

abzulehnen.  

Zustimmung:  SPD, CDU, FDP, AfD 

Ablehnung:  GRÜNE 

Enthaltung:  - 

*** 




